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Stellungnahme 
 

zum Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Chancen-
gleichheit und zur Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung  
(Chancengleichheits- und Qualitätsverbesserungsgesetz – ChancenG) 
Drucksache 19/5467 
 
 
Vorbemerkungen: 
Die Stellungnahme der Beruflichen Schulen Berta Jourdan in Frankfurt nimmt vor allem folgende grund-
legende Fragen in den Blick: 

- Wie kann die Situation der Studierenden insbesondere im Berufspraktikum (3. Ausbildungsab-
schnitt) verbessert werden, um den Übergang in die Tätigkeit als Fachkraft nachhaltig zu stabi-
lisieren? 

- Welche Qualitätsstandards werden benötigt, um die Transitionen der Studierenden zur Fach-
kraft in den ersten Berufsjahren abzusichern und häufige Wechsel oder Abbrüche zu vermei-
den? 

- Welche Absicherung benötigen Leitungskräfte, um die häufig erhebliche Fluktuation in den 
Teams der Kindetageseinrichtungen nachhaltig einzugrenzen? 

- Welche weiteren gesetzlichen Bedingungen sind nötig, um die gesetzlich vorgegebene Trias 
von Bildung, Erziehung und Betreuung zu gewährleisten? 

 
 
Konkretisierung: 
§ 25a und § 25c: 
Eine Neuausrichtung dieser Paragraphen wird von uns entschieden unterstützt. Die Anerkennung mit-
telbarer pädagogischer Arbeit in dem vorliegenden Gesetzentwurf wird nachhaltig helfen, die Qualität 
der Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder zu verbessern. Der vorgesehene Zuschlag von 20% er-
scheint realistisch. 
Aufgaben wie Dokumentation, Planung und Vorbereitung der täglichen Arbeit, Bildungspartnerschaften 
mit Eltern, Anleiten von Berufspraktikanten, Zusammenarbeit mit Grundschulen, Beratungsstellen etc., 
Begleitung von neuen Kolleginnen und Kollegen (Mentorenschaften) etc. benötigen dringend eine Aner-
kennung und zeitliche Zuweisung über das Gesetz. 
Beispielhaft möchten wir dies anhand der Bedeutung der Anleitung für die Berufspraktikantin-
nen/Berufspraktikanten erläutern. Anleitung benötigt Beobachtungen im pädagogischen Alltag, wö-
chentliche Reflexionsgespräche, Beratung der Berufspraktikantin/des Berufspraktikanten in Krisensitua-
tion und eigene Fort- und Weiterbildung der Anleiterin. Aufgrund des Fachkräftemangels kommt dieser 
Aufgabe eine besondere Bedeutung zu. Anleiter/-innen übernehmen eine Aufgabe im Bereich der Er-
wachsenenbildung, die von besonderer Bedeutung für die Transition der Berufspraktikantin-
nen/Berufspraktikanten in die Profession als Fachkraft ist. Sie entscheiden mit, ob die angehenden 
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Fachkräfte in ihrer Rolle nachhaltig gestärkt werden und dem Arbeitsmarkt damit tatsächlich zur Verfü-
gung stehen. Ähnliche Aufgaben haben Anleiter/innen oder andere Kolleginnen/Kollegen bei der Einar-
beitung neuer bereits ausgebildeter Fachkräfte.  
Dafür wird gegenwärtig von den Trägern in eigener Verantwortung Zeit zur Verfügung gestellt, die aber 
folgerichtig der unmittelbaren pädagogischen Arbeit der Fachkräfte mit Kindern nicht mehr zur Verfü-
gung steht. Es entsteht unausweichlich ein Dilemma und eine Überlastung, was oftmals zu Lasten der 
pädagogischen Qualität geht. 
Die Qualität der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags in Tageseinrichtungen für Kinder ist unmittelbar 
abhängig von der zur Verfügung gestellten Zeit für die Fachkräfte. Die Anleitung von Berufspraktikantin-
nen/Berufspraktikanten, die Zusammenarbeit mit Eltern, die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungs-
plans oder die Arbeit mit Netzwerkpartnern benötigt ein gesichertes zusätzliches Kontingent an Zeit.  
Folgerichtig sieht der Gesetzentwurf auch erhöhte Ausgleichsgrößen für den Ausfall von Kolleginnen 
und Kollegen für Krankheit, Urlaub und Fortbildung vor. Die bisher verankerte Größe von 15 Prozent 
deckt die tatsächlichen Ausfallzeiten nicht ab.  
Ferner sieht der Gesetzentwurf vor, zeitliche Zuschläge für Leitungstätigkeit einzuführen. Dieser Schritt 
ist überfällig und unverzichtbar. Leiterinnen und Leiter von Tageseinrichtungen von Kindern leisten eine 
unverzichtbare Aufgabe für die Organisation, das Management und die Qualitätssicherung. Zeiten für 
diese Tätigkeit müssen durch gesetzliche Mindestregelungen abgesichert werden und dürfen nicht aus 
zugewiesenen Stunden für den Gruppendienst realisiert werden. Die Evaluation des HessKiföG hat die 
Notwendigkeit einer gesetzlichen Verankerung deutlich gezeigt. Insbesondere unter der Perspektive 
des Fachkräftemangels nimmt die Leitung einer Tageseinrichtung von Kindern eine wesentliche Rolle 
ein. Personalplanung, Personalführung, Konfliktmanagement und Fortbildungsmanagement sind we-
sentliche Aufgaben, die geplant, kommuniziert und durchgesetzt werden müssen. Die hierfür eingesetz-
te Zeit entscheidet maßgeblich mit, wie sich die einzelnen Erzieherinnen und Erzieher in der Einrichtung 
weiterentwickeln können und wie professionell im Team miteinander gearbeitet wird. Der Erfolg dieser 
Arbeit entscheidet über die Fluktuation im Team, die „innere“ Kündigung der Mitarbeiter/-innen oder gar 
über das Verlassen des Berufsfeldes.   
 
§ 31 
Der allgemeinen Gebührenfreiheit zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen wir kritisch gegenüber. Kinder-
tageseinrichtungen sind Bildungseinrichtungen und wir wissen um ihre hohe Bedeutung im Zusammen-
hang mit Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für Kinder und Familien. Auch die Logik auf Ge-
bühren in Analogie zur Gebührenfreiheit im Schulsystem zu verzichten, ist nicht von der Hand zu wei-
sen.  
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen wir diesem Schritt aber sehr kritisch gegenüber. Wir plädieren 
dafür, dass eine Strategie der Qualitätssicherung einer allgemeinen Gebührenfreiheit vorausgeht. Erst 
wenn die Maßnahmen im Bereich der Bedarfe für die mittelbaren pädagogischen Aufgaben und der 
Zuschläge für die Leitungstätigkeit prioritär umgesetzt sind, sollte der Schritt der Gebührenfreiheit erfol-
gen.  
Es erscheint uns dringend geboten, Tageseinrichtungen für Kinder so zukunftssicher aufzustellen, dass 
mehr Personal gewonnen und gehalten wird und Übergänge in die Profession als Fachkraft nachhaltig 
abgesichert werden. Zwischenzeitlich könnten über einkommensabhängige Gebühren Schritte hin zur 
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit für Familien und Kinder getätigt werden.    
 
§ 32 b 
Die Erhöhung der Pauschale für die Fachberatung ist positiv, da die Absicherung von Qualität durch 
wirksame und nachhaltige Fachberatung geschieht. Neben der Absicherung des Hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplans tragen die Fachberatungen intensiv Sorge um die Gestaltung der personellen 
Entwicklungen und Teamprozesse in den Tageseinrichtungen. Sie sind eine wesentliche Stütze für die 
Teams und die Leitungskräfte. 
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Zusammenfassung: 
Unter der Perspektive der in den Vorbemerkungen formulierten Fragen gibt der Gesetzentwurf der SPD 
wichtige Antworten.  
Die angedachten Veränderungen schließen die notwendigen Lücken im Gesetz. Das Personal, das 
wesentliche Aufgaben im Bereich einer nachhaltigen Personalgewinnung und -sicherung leistet, wird 
dafür entlastet.  
Die notwendigen gesetzlichen Absicherungen der mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten, der Freistel-
lungen der Leitungen und die erhöhte Ausgleichsgrößen für Personalausfall werden in diesem Gesetz-
entwurf berücksichtigt. Der Gesetzentwurf setzt wichtige Akzente, um die längere Verweildauer der 
Fachkräfte im Beruf abzusichern und nachhaltige Transitionsprozesse in die Profession als pädagogi-
sche Fachkraft zu unterstützen. 
Die Absicherung der Trias Bilden, Erziehen und Betreuen wird durch diese Maßnahmen besser möglich 
als zum gegenwärtigen Zeitpunkt.  
Diese Prozesse sollten allerdings deutlichen Vorrang vor der flächendeckenden Gebührenbefreiung 
haben, um die Qualität nachhaltig abzusichern.     
 
 
 
Frankfurt, 16.02.2018 
 
 
Gez.  Michael Baumeister 
 Stellv. Schullleiter 
 Berufliche Schulen Berta Jourdan 
 Frankfurt 

3



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme 
 
Zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz-
buches und anderer Rechtsvorschriften Drucksache 19/5472 
 
 
Vorbemerkungen: 
Die Stellungnahme der Beruflichen Schulen Berta Jourdan in Frankfurt nimmt vor allem folgende grund-
legende Fragen in den Blick: 

- Wie kann die Situation der Studierenden insbesondere im Berufspraktikum (3. Ausbildungsab-
schnitt) nachhaltig verbessert werden, um den Übergang in die Tätigkeit als Fachkraft nachhal-
tig zu stabilisieren? 

- Welche Qualitätsstandards werden benötigt, um die Transitionen der Studierenden zur Fach-
kraft in den ersten Berufsjahren abzusichern und häufige Wechsel oder Abbrüche zu vermei-
den? 

- Welche Absicherung benötigen Leitungskräfte, um die häufig erhebliche Fluktuation in den 
Teams der Kindetageseinrichtungen nachhaltig einzugrenzen? 

- Welche weiteren gesetzlichen Bedingungen sind nötig, um die gesetzlich vorgegebene Trias 
von Bildung, Erziehung und Betreuung zu gewährleisten? 

 
 
Konkretisierung 
Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN orientiert sich durchgängig 
an der bisherigen Konzeption des Gesetzes. Nach wie vor sind keine Entlastungen für mittelbare päda-
gogische Arbeit und Leitungsfreistellung vorgesehen. Im vorliegenden Gesetzentwurf werden die Er-
kenntnisse des Evaluationsberichts zu diesem Thema bedauerlicherweise nicht eingearbeitet. Aussa-
gen zum Umgang mit der mittelbaren pädagogischen Tätigkeit und der Freistellung von Leitungstätigkeit 
werden nicht getätigt.  
 
Vorgeschlagen sind Veränderungen bei den Förderpauschalen nach dem Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan (BEP). Über die schrittweise erhöhte sogenannte BEP-Qualitätspauschale sollen dann 
die Träger die Qualitätsentwicklung steuern.  
 
§ 25  
In der vorliegenden Fassung werden weder die mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten noch die Frei-
stellung für Leitungstätigkeit verankert. Eine Erhöhung des Ausgleichs für Ausfallstunden ist nicht vor-
gesehen. 
Aufgaben wie Dokumentation, Planung und Vorbereitung der täglichen Arbeit, Bildungspartnerschaften 
mit Eltern, Anleiten von Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten, Zusammenarbeit mit Grundschu-
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len, Beratungsstellen etc., Begleitung von neuen Kolleginnen und Kollegen im Team benötigen dringend 
eine Anerkennung und zeitliche Zuweisung über das Gesetz. 
Beispielhaft möchten wir dies anhand der Bedeutung der Anleitung für die Berufspraktikantin-
nen/Berufspraktikanten erläutern. Anleitung benötigt Beobachtungen im pädagogischen Alltag, wö-
chentliche Reflexionsgespräche, Beratung der Berufspraktikantin/des Berufspraktikanten in Krisensitua-
tion und eigene Fort- und Weiterbildung der Anleitung. Aufgrund des Fachkräftemangels kommt dieser 
Aufgabe eine besondere Bedeutung zu. Anleiter/-innen übernehmen eine Aufgabe im Bereich der Er-
wachsenenbildung, die von besonderer Bedeutung für die Transition der Berufspraktikantin-
nen/Berufspraktikanten in die Profession der Fachkraft ist. Sie entscheiden mit, ob die angehenden 
Fachkräfte in ihrer Rolle nachhaltig gestärkt werden und dem Arbeitsmarkt damit zur Verfügung stehen. 
Ähnliche Aufgaben haben Anleiter/-innen oder andere Kolleginnen/Kollegen bei der Einarbeitung neuer 
bereits ausgebildeter Fachkräfte.  
Dafür wird gegenwärtig von den Trägern in eigener Verantwortung Zeit zur Verfügung gestellt, die aber 
folgerichtig der unmittelbaren pädagogischen Arbeit der Fachkräfte mit Kindern nicht mehr zur Verfü-
gung steht. Es entsteht unausweichlich ein Dilemma und eine Überlastung, was oftmals zu Lasten der 
pädagogischen Qualität geht.   
Darüber hinaus ist die Versorgung mit Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit in den einzelnen 
Tageseinrichtungen sehr unterschiedlich (vgl. Bericht der Landesregierung S. 189 ff). 
Die Qualität der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags in Tageseinrichtungen für Kinder ist unmittelbar 
abhängig von der zur Verfügung gestellten Zeit für die Fachkräfte. Die Anleitung von Berufspraktikantin-
nen/Berufspraktikanten, die Zusammenarbeit mit Eltern, die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungs-
plans oder die Arbeit mit Netzwerkpartnern benötigt ein gesichertes zusätzliches Kontingent an Zeit.  
 
Des Weiteren sieht der vorliegende Gesetzentwurf nicht vor, zeitliche Zuschläge für Leitungstätigkeit 
einzuführen. Dieser Schritt wäre überfällig und unverzichtbar. Leiterinnen und Leiter von Tageseinrich-
tungen von Kindern leisten eine unverzichtbare Aufgabe für die Organisation, das Management und die 
Qualitätssicherung. Zeiten für diese Tätigkeit müssen durch gesetzliche Mindestregelungen abgesichert 
werden und dürfen nicht aus zugewiesenen Stunden für den Gruppendienst realisiert werden. Die Eva-
luation des HessKiföG hat die Notwendigkeit einer gesetzlichen Verankerung deutlich gezeigt. Insbe-
sondere unter der Perspektive des Fachkräftemangels nimmt die Leitung einer Tageseinrichtung von 
Kindern eine wesentliche Rolle ein. Personalplanung, Personalführung, Konfliktmanagement und Fort-
bildungsmanagement sind wesentliche Aufgaben, die geplant, kommuniziert und durchgesetzt werden 
müssen. Die hierfür eingesetzte Zeit entscheidet maßgeblich mit, wie sich die einzelnen Erzieherinnen 
und Erzieher in der Einrichtung weiterentwickeln können und wie professionell im Team miteinander 
gearbeitet wird. Der Erfolg dieser Arbeit entscheidet über die Fluktuation im Team, die „innere“ Kündi-
gung der Mitarbeiter/-innen oder gar über das Verlassen des Berufsfeldes.   
 
Eine Erhöhung des Ausgleichs für Ausfallstunden ist im Gesetzentwurf nicht vorgesehen. Da die realen 
Ausfallzeiten in der Regel deutlich höher liegen als die bisher angesetzten 15 Prozent, ist es notwendig, 
diesen Prozentanteil zu erhöhen. Eine angemessene Kompensation der Ausfallzeiten ist für die Be-
schäftigten im Feld unbedingt notwendig, um dem gesetzlichen Erziehungs-, Bildungs- und Betreu-
ungsauftrag angemessen erfüllen zu können. Auf diese Weise könnten die Überforderungstendenzen 
im Feld reduziert und ein wichtiger Beitrag zur längeren Verweildauer im Beruf geleistet werden. 
 
§ 32 (3) 
An dieser Stelle ist über eine Staffelung letztendlich die Verdreifachung der Pauschale für Tageseinrich-
tungen für Kinder vorgesehen, die nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan arbeiten. Ge-
koppelt ist das an eine differenziert vorgegebene 25 %-ige Fortbildungsquote bei der Belegschaft. 
Die Fachschulen für Sozialwesen in Hessen orientieren sich in ihrem Lehrplan und in ihren Ausbil-
dungskonzepten sehr deutlich am Bildungs- und Erziehungsplan und wir glauben auch, dass die Inhalte 
dieses Plans die Tageseinrichtungen für Kinder auf diverse wichtige Aufgaben fokussieren.  

5



Gegen Fortbildungen rund um den BEP und dem Versuch, diesen als einen Qualitätsstandard für Ta-
geseinrichtungen einzufordern, ist nichts einzuwenden. Es stellt sich aber aus unserer Sicht eine we-
sentliche Frage: 
Warum wird die Unterstützung der Fort- und Weiterbildungen und damit die Weiterentwicklung von Qua-
lität nicht auf ein inhaltlich, breiteres Fundament gestellt? 
Aus unserer Sicht ist die Beteiligung der Träger an der Ausbildung über die Praktika, über die berufsbe-
gleitenden Ausbildungen und über das Berufspraktikum von großer Bedeutung für die Fachkräftegewin-
nung. Darüber hinaus leisten die Träger einen wichtigen Beitrag zur Integration neuer bereits ausgebil-
deter Kolleginnen und Kollegen in den Tageseinrichtungen. Das Land Hessen und die Kommunen sind 
unbedingt darauf angewiesen, dass diese Prozesse stabil und nachhaltig funktionieren, um dem Fach-
kräftemangel zu begegnen. Einrichtungen und Träger, die diese Beiträge leisten, sind für das Land von 
größter Bedeutung. Ohne unterschiedliche Qualitäts- oder Fortbildungsbereiche gegeneinander aus-
spielen zu wollen, muss klar sein, dass die Qualitätssicherung über die BEP-Fortbildungen nur funktio-
nieren kann, wenn die Tageseinrichtungen jeweils über ein kompetentes, stabiles und belastbares 
Team verfügen. Von daher sind Maßnahmen wie qualifizierte Anleiter/-innen-Fortbildungen, qualitativ 
hochwertige Fortbildungen im Bereich des Personalmanagements, Supervision/Coaching von Teams, 
Supervision/Coaching der neuen Kolleginnen und Kollegen aus unserer Sicht unbedingt zu berücksich-
tigende und zu ergänzende Aspekte der im Gesetzentwurf angedachten Qualitätspauschale.  
  
§ 32 b 
Die Erhöhung der Pauschale wird grundsätzlich begrüßt, da die Absicherung von Qualitätsentwicklung 
vor Ort durch wirksame und nachhaltige Fachberatung geschieht. Neben der Absicherung des Hessi-
schen Bildungs- und Erziehungsplans tragen die Fachberatungen intensiv Sorge um die Gestaltung der 
personellen Entwicklungen und Teamprozesse in den Tageseinrichtungen. Sie sind eine wesentliche 
Stütze für die Teams und die Leitungskräfte. 
Die Erhöhung der Pauschale erscheint aber insgesamt nicht geeignet, um die anstehenden Aufgaben 
der Fachberater auf einem sinnvollen Minimalniveau abzusichern. 
 
§ 32 c 
Die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag von Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjah-
res in einer Kindergartengruppe oder in altersübergreifenden Gruppen sehen wir grundsätzlich positiv. 
Es handelt sich dabei um einen wichtigen familien- und sozialpolitischen Beitrag für Familien und Kin-
der. Kindertageseinrichtungen sind Bildungseinrichtungen und wir wissen um ihre hohe Bedeutung im 
Zusammenhang mit Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für Kinder und Familien. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen wir diesem Schritt aber sehr kritisch gegenüber. Wir plädieren 
dafür, dass eine Strategie der Qualitätssicherung einer allgemeinen Gebührenfreiheit vorausgeht. Erst 
wenn die Maßnahmen im Bereich der Bedarfe für die mittelbaren pädagogischen Aufgaben und der 
Zuschläge für die Leitungstätigkeit prioritär umgesetzt sind, sollte der Schritt der Gebührenfreiheit erfol-
gen.  
 
Es erscheint uns dringend geboten, Tageseinrichtungen für Kinder so zukunftssicher aufzustellen, dass 
mehr Personal gewonnen und gehalten wird und Übergänge in die Profession als Fachkraft nachhaltig 
abgesichert werden. Zwischenzeitlich könnten über einkommensabhängige Gebühren Schritte hin zur 
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit für Familien und Kinder getätigt werden.    
    
 
Zusammenfassung: 
Unter der Perspektive der in den Vorbemerkungen formulierten Fragen gibt der Gesetzentwurf der CDU 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht die notwendigen Antworten.  
Die angedachten Veränderungen schließen nicht die notwendigen Lücken im Gesetz. Das Personal, 
das wesentliche Aufgaben im Bereich einer nachhaltigen Personalgewinnung und -sicherung leistet, 
wird nicht entlastet.  
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Die dafür notwendigen gesetzlichen Absicherungen der mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten und 
Freistellungen der Leitungen werden in diesem Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. Der Gesetzentwurf 
setzt keine Akzente, um die längere Verweildauer der Fachkräfte im Beruf abzusichern und nachhaltige 
Transitionsprozesse in die Profession als pädagogische Fachkraft zu unterstützen. 
Die Absicherung der Trias Bilden, Erziehen und Betreuen wird über die Erhöhung der „Qualitätspau-
schale“ zwar in den Blick genommen, die angedachten Veränderungen verbleiben aber bei einer Eng-
führung auf den Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Es wäre aus unserer Sicht wesentlich, wie 
oben ausgeführt, das Fundament für die Qualitätspauschale in Zeiten des Fachkräftemangels zu erwei-
tern.    
 
 
 
 
Frankfurt, 16.02.2018 
 
 
Gez.  Michael Baumeister 
 Stellv. Schulleiter 
 Berufliche Schulen Berta Jourdan  
 Frankfurt 
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Claudia Maier-Höfer, Evangelische Hochschule Darmstadt: 

 

Stellungnahme zu Drucksache 19/5624 

 

Im Gesetzesentwurf der Fraktion FDP ist die Dynamik, Eltern in den KiTa-Alltag mit 

einzubeziehen sehr interessant. Eine Stabilisierung der Qualität der frühkindlichen externen 

Bildung, Erziehung und Betreuung durch die Mitarbeit der Eltern ist ein weiterführender 

Ansatz. Elternbeiräte und deren Vernetzung stellen eine Form der Mitsprache und Teilhabe an 

der Strukturierung der KiTas dar. Allerdings bleiben das Engagement und die Präsenz der 

Eltern auf eine Verwaltungsstruktur bezogen. Das hat zwei wesentliche Nachteile: a) die 

Strukturen in einem Gremiensystem setzen selten auf sinnvolle Weise einen Dialog zwischen 

übergeordnetem Gremium und Dienstleistern (Fachkräften in KiTas) in Gang und b) die 

Diversität von Elternschaft in der Gesellschaft lässt sich nicht demokratisch repräsentieren, 

weil Sprechen und Repräsentieren in Gremienstruktur und eine entsprechende Einfluss- und 

Wirksamkeitsvorstellung von sich in der Gesellschaft dem Habitus von Eltern der 

Mittelschicht und oberen Mittelschicht entgegenkommen und entsprechend andere Formen 

von Austausch, Selbstbewusstsein und Miteinander ausschließt, wie sie Menschen erfahren, 

die bereits von der Gesellschaft zurückgewiesen wurden und das Zugewiesenwerden 

verinnerlicht haben. Zu bedenken ist darüber hinaus, dass der überwiegende Anteil an 

Fachkräften in Kindertageseinrichtungen nicht akademisiert ist und ebenfalls eher der unteren 

Mittelschicht bis Unterschicht angehören, was ihre Einstellung zu ihrer 

gesellschaftspolitischen Wirksamkeit betrifft. Entsprechend ist eine Spannung zwischen 

Gremienstruktur als Aufsicht und der Entwicklung der eigenen pädagogischen Arbeit als 

Qualitätsanspruch, der aus der Praxis und den dortigen Bedingungen aus von den Fachkräften 

und ihrer Expertise aus formuliert wird, vorprogrammiert. 

 

Die Präsenz der Eltern in KiTas und deren Austausch mit den Fachkräften ist von enormer 

Bedeutung für die Entwicklung der Kinder und die Gestaltung von Qualität in den KiTas. 

Eine positive Dynamik ist aber komplexer, so dass sie nicht in einem Gremiensystem etabliert 

werden kann. Insbesondere trägt das nicht zu der entscheidenden Frage bei, die auf der Ebene 

der Fachdiskurse auf internationaler und EU-Politik-Ebene diskutiert wird: wie lassen sich die 

durch das Bildungssystem reproduzierten Chancenungleichheiten durchbrechen und wie kann 

Bildungs- und Erziehungsarbeit in den KiTas tatsächlich als Qualität frühpädagogischer 

Bildung eine Gleichstellung aller Kinder in Bezug zu ihrem Aspirationsniveau leisten (Was 
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wünsche ich mir als Kind, das ich werden möchte – unabhängig von meiner Herkunft?). 

Insofern wäre die Bedeutung der Eltern nicht nur in einer Repräsentation in Gremien sinnvoll, 

sondern dort, wo die Kinder und deren Eltern sich für gute Bildung interessieren und 

gesamtgesellschaftlich Entscheidungsträger dazu mobilisiert werden, entsprechende 

Ressourcen, soziale Sicherungssysteme und Qualifikationsprofile von Fachkräften für 

Kindertageseinrichtungen miteinander zu verbinden. 

Welche Themen Eltern in Elternbeiräten noch repräsentieren können, die ihre besondere 

Perspektive ausmachen und die in der Vernetzung potenziert werden sollen, sollten nicht nur 

KiTas, sondern auch die Politiker*innen und Entscheidungs-Träger*innen interessieren. Auch 

auf dieser Ebene ist die Repräsentation der Diversität von Elternschaft in der Gesellschaft 

wichtig. 

 

Die Finanzierung des Beitrags für Kinderkrippe und Kindergarten im Kontext der 

Existenzsicherung und der Kindergrundsicherung wie auch der Chancengleichheit sind 

entsprechend in Finanzierungspläne einzubinden. Der Vorstoß der anderen Parteien ist dabei 

zu begrüßen. Zu Bedenken ist auch die Herausforderung für die KiTas, Kinder deren 

Muttersprache nicht der Landessprache entspricht im Zuge der Einwanderung nach 

Deutschland,  was Bildungschancen und pädagogische Unterstützung betrifft, einzubinden, 

wie auch andere  soziale Gruppen, die ungünstige Bildungsausgangslagen in den Strukturen 

der Gesellschaft vorfinden. Sozialer Wandel und die Garantie von Chancengleichheit sind 

hier nicht bedacht.  

 

 

Stellungnahme zu Drucksache 19/5467 

 

Dass die frühe Bildung gesellschaftspolitisch von großer Bedeutung ist, wurde als 

Ausgangspunkt der Argumentation angegeben. Chancengleichheit wird versucht über die 

Finanzierung der Beiträge zu regeln. Familienpolitik, Arbeitsplatzpolitik und 

Geschlechtergerechtigkeit im Sinne der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 

Fürsorgearbeit gehören ebenso zur Chancengleichheit wie die Bildungsgerechtigkeit für alle 

Kinder. Diese Instrumente der Anreize müssen mit der Freistellung des Beitrages verbunden 

werden. Die Erhöhung der pädagogischen Qualität in den Einrichtungen über die 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Fachkräfte zu erreichen zu wollen, ist m.A.n. auch 

ein sinnvoller Gedanke.  
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Letztendlich soll es in dem Entwurf darum gehen, dass die Kommunen von den Kosten 

entlastet werden, wenn die KiTa-Beträge für alle Altersgruppen und für alle 

Betreuungszeiträume freigestellt werden. Eine tragfähige Finanzierung ist zu entwerfen. 

 

Ich möchte jedoch noch einmal aus pädagogischer Sicht einen Blick auf den Gesetzesentwurf 

werfen. Diese Überlegungen (s.o.) in einen realistischen Kontext zu stellen, wäre mein 

Anliegen. 

Der Anteil akademisierter Fachkräfte muss unbedingt erhöht werden, so dass er mind. 9,5% 

der Fachkräfte entspricht (die Erfahrung im Bereich der Pflege hat gezeigt, dass eine 

Veränderung der Qualität erst ab einem bestimmten Anteil akademisierter Fachkräfte in den 

Arbeitsfeldern ankommt).  

Entsprechend muss das Gehalt dem Ausbildungsgrad angepasst werden und die Sicherung der 

Arbeitsplatzstruktur in den Rahmenbedingungen verankert werden. 

Entsprechend müssen der Beruf und die Arbeitsbedingungen attraktiver werden, damit sich 

gut ausgebildete Fachkräfte angenommen und mit ihrer Qualifikation angekommen fühlen. 

Attraktiver wird es dann, wenn die grundlegenden Dynamiken in einer KiTa – sozialpolitisch 

– realistisch eingeschätzt werden.  

Das beginnt mit dem Fachkraft-Kind-Schlüssel: bei unter drei Jährigen ist es einer Fachkraft 

möglich sich höchstens um 3 Kinder verantwortungsvoll zu kümmern.  

Bei Kindern über drei Jahren sind die Räumlichkeiten realistisch einzuschätzen: die Räume 

sind ab 16 Kindern total überfüllt und von der Bewegungsfreiheit und der Lautstärke nicht 

mehr zu schaffen, weder für die Kinder noch für die Fachkräfte). 

Die eigenständigen Gestaltung und Erarbeitung von Qualität in kontinuierlicher 

Zusammenarbeit in der lokalen Einheit (Gestaltung von pädagogischen Teamsitzungen und 

nicht nur Organisationsabsprachen) muss verbunden werden mit der finanziellen und 

personellen Unterstützung bei entsprechenden Herausforderungen wie Inklusion, Migration 

und erhöhter Bedarf von Pädagogik zur Sicherung der Chancengleichheit bei niedrigem 

Aspirationsniveau der Familien.  

Entsprechend der lokalen Einheit sind Mittel zur Verfügung zu stellen, um im 

gesellschaftlichen Wandel Möglichkeiten zu erarbeiten, sich professionell als Team 

weiterzuentwickeln je nachdem welche Kinder in die KiTa kommen. (Es reicht nicht wenn 

eine „Spezialkraft“ für ein „Spezialkind“ anwesend ist. Die Dynamik ist umfassender, 

ansonsten entsteht Exklusion durch Inklusion).  
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Die Entwicklung der ganzen Einrichtung und die Verantwortung jeder einzelnen Fachkraft für 

ihre Arbeit sind als Maßnahmen der Qualitätssicherung und als Steigerung der Attraktivität 

des Arbeitsplatzes verbunden mit einem hohen Grad an Selbstbestimmung zu unterstützen.   

 

Sehr gut finde ich, dass 1000 Euro Fortbildung für die Einrichtung gegeben werden, über die 

die Einrichtung selbst verfügen kann. Ein höherer Betrag wäre über das Jahr gesehen und in 

der kontinuierlichen Sicherung der Qualität der eigenen Arbeit sicherlich sinnvoller.  

 

Entsprechend ist ein Leitungsansatz, der von einer Fachkraft ausgeht, die sowohl 

Bildungspädagogisch ausgebildet ist, wie auch Leitungsfunktion als Change-Agent gestalten 

kann, zu präferieren. Die akademische Ausbildung und die Anerkennung des 

Ausbildungsgrads finanziell und strukturell in den Konzepten der Einrichtungen 

festzuschreiben, ist dabei ebenso im Sinne der Qualität als Anforderung an das Betreiben 

einer KiTa zu richten, wie die Arbeitsbedingungen (realistischer Fachkraftschlüssel (§25c ist 

eine pädagogische Katastrophe!!!), realistische Raumgröße und Kinderanzahl sowie 

Qualitätssicherung im Kontext von Chancengleichheit, Inklusion und gesellschaftlichem 

Wandel).  

Die Tagespflege ist nur eine Alternative für „Ausnahmefälle“. Eine Sicherung der Qualität ist 

durch flankierende Maßnahmen sehr wichtig. Z.B. kann es eine Vernetzung von Tagespflege 

mit KiTas geben. Eine Zusammenarbeit kann aus vielen Gründen sehr sinnvoll sein. 

Möglichkeiten müssen noch erarbeitet werden. Insbesondere die Definition der 

„Ausnahmefälle“ und der Entlastung von Eltern sind dabei ein wichtiger Schritt in der 

Sicherung der Bildung, Erziehung und Betreuung.  

 

Die Konzentration der Sicherung der Qualität und einer Fachberatung auf den Hessischen 

Bildungs- und Erziehungsplan sehe ich als nicht sinnvoll an. Die Bedeutung akademischer 

Ausbildung und Professionalität liegt darin, sich im aktuellen nationalen und internationalen 

Forschungssystem auszukennen und mit entsprechenden Fachberater*innen die neuen 

Kenntnisse je nach Fragestellung, die in der Einrichtung wichtig ist, zu erarbeiten und in den 

Alltag einzuarbeiten. Die Stärke der lokalen Einheit, sich in den Fragestellungen selbst 

einzubringen, ist gegenüber einem nicht einmal aktuellen Plan hervorzuheben und zu fördern.  

 

Insgesamt ist ein Familienzentrum den traditionellen Betreuungsszenarien, wie sie im 

vorherigen Jahrhundert üblich waren, vorzuziehen. Entsprechende Forschung und 
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Unterstützung der Praxis wären dann in das Gesetz einzuarbeiten (Wie kann man es 

realisieren, die Familien, die eingewandert sind in die Gesellschaft zu integrieren und Sprache 

und Bildung im Kontext der Sicherung der eigenen Existenz zu vermitteln? Die KiTa oder 

besser ein Familienzentrum sind niederschwellige Begegnungsstrukturen für Familien mit der 

Kultur des Landes. Das Kennenlernen von anderen Familien ist hier möglich, was Vorurteile 

auf beiden Seiten abbauen kann.)  

 

Eine Festlegung des Beitrags nach Einkommen der Eltern ist bedenken. Reichere Eltern 

bekommen z.B. Kinderfreibeträge. Kinderlose Erwachsene stehen außerhalb der Finanzierung 

der generationalen Dynamik, profitieren aber auf andere Ebene davon. Eine gerechte und 

realistische Verteilung der Kosten für Bildung kann, meiner Ansicht nach, solidarisch 

getragen werden. Die Sicherung der Existenz von Kindern und Familien muss mit anderen 

Maßnahmen abgestimmt werden (Baugeldzuschuss, Kinderfreibeträge etc.) um nicht eine 

Zweiklassen-Kindheit (die Chancenungleichheit und Ausschluss (re-)produziert) auf Kosten 

der Sicherung der Qualität der frühen Bildung zu finanzieren (über das Ressort der 

Sozialpolitik hinaus gesehen). Kurzgesagt: auf realistische Pädagogik zu verzichten, um die 

Beiträge freizustellen, wäre nicht im Sinne der Fachkräfte, der Kinder und sicher auch nicht 

der Eltern. (Im internationalen Vergleich ist der Fachkraftschlüssel in Deutschland „zu 

sparsam“!)  

 

 

Stellungnahme zur Drucksache 19/5472 

 

Das Ziel des Gesetzesentwurfes soll die Entlastung der Eltern bei den Teilnahme- und 

Kostenbeiträgen sein. Die Verantwortung der Sicherung der pädagogischen Qualität wird bei 

den Trägern und Kommunen gesehen. Auf Landesebene sollen Anreize für Entwicklung nach 

der Vorlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans gegeben werden. Die 

Verbesserungen der Rahmenbedingungen für den Betrieb einer KiTa und eine Reduzierung 

des Verwaltungsaufwands im Vergleich zu HessKiföG soll umgesetzt werden. Eine 

sachgerechte „Lösung für alle“ Kindertagesstätten in Hessen soll damit ermöglicht werden. 

 

Der Fachkraftschlüssel, die Gruppengrößen und räumlichen Bedingungen, das 

Qualifikationsprofil und die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Fachkräfte können als Status 

quo so nicht bestehen bleiben. Zudem ist es völlig unrealistisch, dass diese Situation wie sie in 
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KiTas praktiziert werden muss, zu einer KiTa mit pädagogischer Qualität mit welchem 

Bildungsplan auch immer umgestalten lässt. Das macht die Freistellung von Beiträgen und die 

Verlagerung der Kosten auf das Land nicht besser – im Gegenteil, wenn ich es wie 

nachfolgend durchdenke:  

 

Das mögliche Argument, dass wegen der Freistellung der Eltern von den Beitragszahlungen 

nicht „mehr“ an KiTa drin ist, würde zu einer sehr paradoxen politischen Situation führen: ein 

status quo an Ressourcen, der im Vergleich zu anderen Ländern sowieso schon unglaublich 

ungünstig für die Erziehung, Bildung und Betreuung in der frühen Kindheit ist, würde sich 

über die Freistellung der Eltern von den Beiträgen rechtfertigen lassen.  

 

Wichtig anzumerken ist, dass es sich bei dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 

keineswegs um ein aktuelles Werk und eine fachwissenschaftliche Handreichung für die 

Entwicklung von Qualität in KiTas handelt. Den Bildungsplan universell einsetzen zu wollen 

und als Orientierungsleitlinie und Reform zu verstehen, lässt die Professionalität, ein 

Verständnis für die Realität des Aufwachsens von Kindern in der Gesellschaft und 

entsprechende Praktiken für die Professionalisierung im Feld ausdünnen. Insbesondere die 

Herausforderungen der sich wandelnden Gesellschaft müssen auf ganz anderen Ebenen und 

entsprechend der Fragestellungen der lokalen Einheit auf der pädagogischen Ebene bearbeitet 

werden, also dort, wo die KiTa mit den Kindern und Familien vor Ort zusammenkommt. 

Entsprechende Unterstützung bei der Bearbeitung der Herausforderungen muss von der KiTa 

und den Eltern aus formuliert werden. Allein ein Bildungsplan und Fachberater*innen, die 

den Plan repräsentieren können, reichen da keineswegs aus. Zumal akademisch ausgebildete 

Leitungskräfte die Dynamiken in den KiTas von der pädagogischen und organisatorischen 

Ebene steuern können und entsprechend Unterstützung der Einarbeitung entsprechender 

Praxis in den Alltag benötigen, die jedoch auf die Praxis und die unmittelbare Umsetzung 

abgestimmt werden muss. Hierfür sind andere Systeme von Professionalisierung und eine 

Förderung und Verbindung mit angewandter Forschung in den Vordergrund zu rücken, wenn 

es um Qualitätssteigerung und Professionalisierung im Kontext gesellschaftlicher 

Wandlungsprozesse geht (z.B. Migration, soziale Schere, Inklusion und Einelternfamilien). 

Entsprechend sind Personal-Schlüssel und Fortbildungs- und 

Qualitätsentwicklungsmaßnahmen von der lokalen Einheit ausgehend zu formulieren und zu 

strukturieren und entsprechend in der Finanzierung zu unterstützen.  
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Eine Summe pro Jahr zur freien Verfügung (sie Summe müsste nochmal durchgerechnet 

werden) und die Vorschrift, dass eine KiTa-Leitung ab drei  Gruppen eine akademische 

Ausbildung vorweisen und staatlich anerkannte Kindheitspädagogin sein muss und ab 5 

Gruppen einen M.A. in Leitung nachweisen muss (wie in anderen Europäischen Ländern 

auch), würden die professionelle Rahmung der Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsarbeit 

für alle Kinder in Bezug zu gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen stützen.   

 

Die Kostenaufstellung muss auch vor dem Hintergrund der Einführung eines 

Bildungskonzepts für die KiTa und Strategien um Bildungsgleichheit zu garantieren, 

durchdacht werden. Eine pauschale Verlagerung der Beiträge von allen Eltern auf die 

Kommunen und das Land und eine Einschränkung der Beitragsfreistellung für 6 Stunden und 

ab dem dritten Lebensjahr, sind in diesem Sinne pädagogisch-organisatorisch nicht 

zielführend.  

 

Die strukturelle Entwicklung in der gegenwärtigen Gesellschaft hat sehr viel Ungleichheit 

hergestellt, die sich immer weiter zu reproduzieren droht. Aus pädagogischer Sicht macht das 

„eine Lösung für Alle“- Prinzip in diesem Zusammenhang alles noch schlimmer. Nicht, dass 

die Krippe und die KiTa Ungleichheit verhindern könnten. Die frühe Bildung, Erziehung und 

Betreuung hängt jedoch direkt mit der Möglichkeit der Qualifizierung von Müttern, der 

selbstständigen Sicherung der Existenz von Eineltern- und Zweielternfamilien und der nieder 

schwelligen interkulturellen Dynamik des Aufwachsens von Kindern bezogen auf eine 

demokratisch-freiheitlichen Grundordnung zusammen (letzteres muss empirisch noch 

erarbeitet werden).  

 

Das mit den 6 Stunden in der KiTa für alle, ging vielleicht vor 50 Jahren und für viele ist die 

Finanzierung über 6 Stunden und die Freistellung erst ab 3 Jahren nicht realistisch in 

Verbindung mit der Existenzsicherung. 

 

Die Beiträge auf das Land Hessen zu verlegen und den Eltern zu ersparen, um den status quo 

einer Entwicklungs- Lern- und Arbeitssituation für Kinder und Fachkräfte in den 

Einrichtungen unhinterfragt zu erhalten, ist ein aus frühpädagogischer Sicht ungeeignetes 

Modell für einen Gesetzesentwurf, insbesondere weil im internationalen Kontext die 

Entwicklungs- Lern- und Arbeitssituation für Kinder und Fachkräfte und insbesondere der 

Fachkraftschlüssel von Deutschland katastrophal sind, wie auch die PISA-Ergebnisse. Hier 
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wurde schon einmal ein Zusammenhang in der poltischen Diskussion in Deutschland 

entdeckt. Dass ein Bildungsplan für Kindertagesstätten „allein“ die Lösung sein kann (wie es 

in dem vorliegenden Gesetzesentwurf suggeriert wird), hat sich als unhaltbare 

Wunschvorstellung erwiesen.  

Insgesamt ist es notwendig, die Strukturen der frühen Erziehung-, Bildung und Betreuung von 

einem komplexeren System her zu denken, insbesondere vor dem Hintergrund der 

Anforderungen, die sich den Krippen und KiTas im Kontext der Transformation der 

Gesellschaft hin zu einer Einwanderungsgesellschaft stellen. Die Verbindung mit den Fragen 

zur demografischen Entwicklung und zu einem Fachkräftemangel, jetzt und in Zukunft, 

ergeben sich auch in dem Kontext, in dem Krippe und KiTa als Orte der Bildungschancen für 

„Alle“ erst noch erkannt und entwickelt werden müssen. Der Reformstau auf dieser Ebene in 

Deutschland lässt sich durch den Bildungsplan nicht wettmachen. Die strukturellen Merkmale 

von Krippe und KiTa als Orte des Aufwachsens der Generation der Kinder - in einer 

Gesellschaft und nicht fern von ihr in einem vermeintlichen Schonraum - müssen sich 

ebenfalls verbessern und als günstiger für das Aufwachsen erweisen bzw. an die Realität der 

Gesellschaft anpassen.  

Der vorliegende Gesetzesentwurf scheint den Diskurs der Frühen Kindheit und seiner 

Verbindungen mit gesellschaftlichen Strukturen nicht ernsthaft als gesellschaftliche und 

politisch relevante Realität anzuerkennen, was im Sinne der Bezugnahme zur UN-

Kinderrechtskonvention dramatisch ist. 

 

  

 

 

15





















 

 

 

  

 

























































16





  

  









    













































17



 

 

 

 

 

 

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf Drucks. 19/5472 und Drucks. 19/5467 

 

Limburg, 15.2.2018 

Wir begrüßen die grundsätzliche Entlastung von Familien als richtigen Schritt beider 
Gesetzesentwürfe. Unsere Anmerkungen zu den Gesetzesentwürfen sind hierbei folgende: 
 

1. Hinsichtlich des §25a ist aus unserer Sicht die Festsetzung einer Rechengröße für die 
mittelbare pädagogische Arbeitszeit und Leitungsfreistellung zur Steigerung der Qualität der 
frühkindlichen Bildung überfällig. Gerade als kleinerer freier Träger können wir hier nur unter 
großen Herausforderungen -oder überhaupt nicht- eine Refinanzierung durch die 
Standortkommunen erreichen. Dies lässt sich aus der vergangenen Evaluation gerade für 
kleinere Träger gut ersehen. 

2. Die Steigerung der Qualitätspauschale sehen wir positiv, gleichwohl die ansteigenden 
Anforderungen des Nachweises der Weiterbildung des pädagogischen Personals den 
Verwaltungsaufwand erhöhen. Aus der Erfahrung bereits erfolgter Überprüfungen u.a. der 
Qualitätspauschalen sollte erhöhter Verwaltungsaufwand explizit anteilig bei der 
Förderpauschale ausweisbar sein. 

3. Im §28 empfehlen wir die Aufnahme eines Beispiels des Ausgleichs eines Kindes mit 
Behinderung, was hilfreich im Sinne der Wahlfreiheit für Eltern von Kindern mit Behinderung 
wäre. 

4. Die Regelung der Vereinbarung zur Integration sollte unserer Ansicht nach im Gesetz geregelt 
sein. Die Chance bei dieser Änderung des Gesetzes die Integration vorzunehmen, sollte nicht 
verpasst werden. Hier geht der Entwurf der SDP Fraktion den richtigen Weg. 

5. Der neue zweite Absatz des §25a wird befürwortet. Gleichwohl konkretisiert dieser nur das 
Berichtswesen an das zuständige Jugendamt und nicht die Art der Anwendung des Abs. 1. 
Der Umstand und die Einhaltung der schwankenden Berechnung der Anforderungen nach 
Abs. 1 ist weiterhin gegeben und somit unklar und interpretationsfähig. Eine Konkretisierung 
der Einhaltung zu einem Stichtag (1. März?!) an dem statistisch eine hohe Auslastung der 
Tagesstätten zu erwarten ist, verbunden mit einer Härtefallregelung in beide Richtungen 
wäre eine deutliche administrative Entlastung durch Vereinfachung. 
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Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration 
Landesjugendamt 
 
 
 
 

 

 
Dostojewskistraße 4  Telefon: (0611) 817 – 0  E-Mail: poststelle@hsm.hessen.de 
65187 Wiesbaden  Telefax: (0611) 80 93 99  Internet: http://www.soziales.hessen.de 

 

         

        

 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration  
·Postfach 31 40 · 65021 Wiesbaden 

 

  
 

 
Aktenzeichen II6B-Geschäftsführung LJHA 
  
 

 Hessischer Landtag 
Ausschusssekretariat des Sozial- 
und Integrationspolitischen Ausschuss 
 
via Mail an: 
Herrn Henrik Dransmann 
Frau Michaela Müller 
 
 

Bearbeiter/in: Frau Susanne Rothenhöfer  
Durchwahl:  (06 11) 817-3433 
E-Mail: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de 
 
Datum: 16. Februar 2018 
    

 

Stellungnahmen des Landesjugendhilfeausschusses (LJHA) zu dem 
 
 Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur 

Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung (Chancengleichheits- und 
Qualitätsverbesserungsgesetz – ChancenG) – Drucks. 19/5467 

 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN für ein Gesetz zur 
Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und andere 
Rechtsvorschriften – Drucks. 19/5472 

 Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen 
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) – Drucks. 19/5624 

 

 

Sehr geehrter Herr Dransmann, 

sehr geehrte Frau Müller, 

 

mit diesem Schreiben gehen Ihnen die Stellungnahmen des LJHA zu o.g. Gesetzentwürfen zu. 

 

Meine Teilnahme zur öffentlichen mündlichen Anhörung am 8. März 2018 wurde Ihnen am 

15. Januar 2018 durch die Geschäftsführung des LJHA mitgeteilt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Marek Körner 

Vorsitzender des LJHA 
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Hessisches Ministerium Wiesbaden, 16.02.2018 
für Soziales und Integration 
Landesjugendamt 
Landesjugendhilfeausschuss 
 
 
  
 
 
Beschlussfassung der Vollversammlung via Umlaufverfahren 
 
vorgelegt von   Fachausschuss „Förderung von Kindern in Tagesein- 
                                         richtungen und Tagespflege“ 
  Mitglied des LJHA       
  Verwaltung des LJHA 
  Sonstiges       
 
 
Betr.: Öffentliche Mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen 
Ausschusses des Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der 
SPD (19/5467) für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbes-
serung in der frühkindlichen Bildung (Chancengleichheits- und Qualitätsver-
besserungsgesetz – ChancenG) 
 
 
 
 
Beschluss 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum 
vorgelegten Gesetzesentwurf und nimmt wie folgt zu den für Träger von Kindertagestätten 
und die Kindertagespflege relevanten Paragrafen Stellung: 
 
§ 25a 
Wird zugestimmt 
 
 
§ 25c 
Der Gesetzesentwurf sieht die Wiedereinführung zur gruppenbezogenen 
Personalberechnung vor. Dies würde insbesondere kleinen oder nicht ausgelasteten 
Einrichtungen eine Entspannung der derzeit zum Teil angespannten Personalsituation 
bringen. Die Anerkennung der mittelbaren Zeiten pädagogischer Fachkräfte, die jenseits der 
unmittelbaren Arbeit mit den Kindern Berücksichtigung findet, entspricht den Positionen des 
Landesjugendhilfeausschusses. Die mit der frühkindlichen Bildung in Verbindung stehenden 
Aufgaben wie Dokumentation, Vorbereitung, Praxisanleitung von Auszubildenden und 
Elterngespräche sind substanzielle Tätigkeiten, die für eine gelingenden 
Kindertagesstättenarbeit erforderlich sind, jedoch bisher keine Berücksichtigung fanden und 
damit zu einer Arbeitsverdichtung und zusätzlicher Personalbelastung beigetragen haben. 
Gleiches gilt für die Ausfallzeiten durch Fortbildung, Krankheit und Urlaub, die in der Praxis 
über dem derzeit gesetzlich festgelegten Zeitbudget liegen.  
 
Den Stellungnahmen des Landesjugendhilfeausschusses entspricht auch die Einführung 
eines Zuschlages für die Leitungstätigkeit. Damit wird das bisher von Trägern am 
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schwierigsten zu verhandelnde Thema als eine Rahmenbedingung für die frühkindliche 
Bildung gesetzt und definiert. Eine Bildungseinrichtung braucht verbindliche 
Voraussetzungen für die Organisation, Management und Qualitätssicherung. Die geregelte 
Freistellung der Leitungskraft vom Gruppendienst ist eine unverzichtbare Rahmenbedingung 
für Kitabetriebe. Das enthebt viele Träger von dem Dilemma, die Leitungsstunden aus den 
Stunden für den Gruppendienst zu realisieren. 
 
 
§ 25d   
Die Aufnahme der Kinder mit Behinderungen in die Berechnung der Gruppengröße wird 
begrüßt. Damit wird eine Lücke zwischen dem Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und der Rahmenvereinbarung Integration geschlossen und 
enthebt Träger und Einrichtungen vieler Interpretationen und Abstimmungen 
 
 
§ 27 
Der Landesjugendhilfeausschuss begrüßt die Möglichkeit der Errichtung einer 
Elternvertretung auf Landesebene. Die Einführung einer Landeselternvertretung ist nur 
folgerichtig, nachdem im § 26 HKJGB die Elternmitwirkung in Bezug auf die einzelnen Kinder 
und in § 27 HKJBG auf der Ebene der Kindertagesstätten, als Elternbeirat, vorgesehen ist. 
Die Möglichkeit der Vernetzung der Elternvertretungen auf Landesebene stellt sicher, dass 
die Interessen von Eltern auf allen Ebenen des Kindertagesstättensystems eingebracht und 
gehört werden. Der Landesjugendhilfeausschuss bittet darum, die Eltern aus dem Bereich 
der Kindertagespflege mit zu berücksichtigen, denn die Kindertagespflege ist dem 
Kindertagesstättenwesen gleichwertig und es ist für die Entwicklungen in diesem Bereich 
des Kinderbetreuungssystems von Bedeutung, dass auch hier Eltern eine 
Mitsprachemöglichkeit eröffnet wird. Auch in der Bundeselternvertretung sind die Eltern aus 
Kindertagesstätten und Kindertagespflege in einem gemeinsamen Gremium vertreten. Eine 
systematische Gremienarbeit auf allen Ebenen trägt auch zur politischen Meinungsbildung 
und Abstimmung bei und löst Einzelfallpositionen der lokalen Ebenen ab, die bisher die 
Gremien und Arbeitszusammenhänge erreichen. Um eine Handlungsfähigkeit einer 
Landeselternvertretung zu gewährleisten, sollte diese, um angemessen handeln zu können, 
mit einer auskömmlichen Landesförderung bedacht werden. Im Hinblick auf die Komplexität 
der Trägervielfalt muss ein Umsetzungskonzept aufgestellt werden, dass die 
Trägerstrukturen berücksichtigt und sicher stellt, dass zum einen Eltern von allen Trägern 
und der Tagespflege sich beteiligen können und dass die Verantwortung und 
Ressourcenausstattung für die Umsetzung geklärt ist. Der Landesjugendhilfeausschuss 
schlägt vor, die Umsetzung der Landeselternvertretung mit einer Verwaltungsverordnung zu 
regeln. 
 
 
§ 31 
Die Beitragsfreistellung von den Kindergarten- und Tagespflegegebühren für Eltern von 
Kindern aller Altersgruppen und für alle Betreuungszeiten ist ein wesentlicher familien- und 
sozialpolitischer Beitrag zum Aufwachsen in der und zur Teilhabe an der Gesellschaft und 
verschafft Familien deutliche finanzielle Entlastungen.  
 
 
§ 32 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Anteilsfinanzierung der Personalkosten stellt eine 
Entlastung von Kommunen und Trägern dar und vereinfacht zukünftig umfangreiche 
Verhandlungen von Personalkostenostenbeteiligung und Strukturausstattung. Im Bereich der 
Kindertagespflege existiert kein einheitlicher Ordnungsrahmen für die Vergütung von 
Tagespflegepersonen, der sowohl für die Tagespflegepersonen als auch für die 
Personalkostenerstattung dringend erforderlich ist. Die Umstellung von Festbetrags- auf 
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Anteilsfinanzierung führt zu neuen Abrechnungsmodalitäten und –prozessen, die entwickelt 
und eingeführt werden müssen. Es bedarf daher auf Seiten der Träger von 
Kindertagesstätten Betriebsvertragsumstellungen mit den Kommunen. Dies setzt 
Übergangsfristen bei der Einführung des Gesetzes voraus. Die Erhöhung der Landesmittel 
für die Personalkosten ist die richtige Investition in die Strukturqualität von 
Kindertagesstätten. Der Landesjungendhilfeausschuss regt an, gezielte Fördertatbestände 
für die Verbesserung von Qualität und die Arbeit von Einrichtungen mit besonderen Bedarfen 
(BEP- und Schwerpunktkitapauschale), wie im aktuellen Gesetz weiter vorzusehen. 
Hierdurch ist eine gezieltere fachliche Steuerung orientiert am Bedarf und Konzept der 
Einrichtungen besser möglich, als ausschließliche pauschale Erhöhungen der Förderung. 
 
 
§ 32b 
Eine Zusammenlegung der Pauschale für die Fachberatung von Kindertagesstätten ist 
positiv zu bewerten. Durch die zusätzlichen Mittel haben Träger der Fachberatung die 
Möglichkeit mehr Fachberater/innen zu beschäftigen und damit sinkt das Verhältnis von 
Fachberater/in zu beratenden Einrichtungen. Fachberatung ist insbesondere wirksam, wenn 
die einzelne Fachberatung nicht zu viele Kindertagesstätten betreut, weil dadurch eine 
intensivere, engmaschigere Begleitung der Einrichtungen möglich ist. Insbesondere die 
intensive Entwicklung der Qualität der Kitaarbeit und die Weiterqualifizierung des 
pädagogischen Fachpersonals zur Anwendung des Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplans kann über die Fachberatung umfassender als bisher fortgesetzt werden 
und ermöglicht die Anwendung von Inhouse-Formaten, die die gesamten Kitateams 
einbeziehen. 
 
 
Zusammenfassung 
Die geplanten Gesetzesänderungen kommen den fachlichen Forderungen der Träger von 
Kindertagesstätten und der Fachkräfte in den Einrichtungen in weitem Umfang nach und 
entsprechen somit auch den aktuellen fachwissenschaftlichen Standards für frühkindliche 
Bildung. Regionale Unterschiede in der frühkindlichen Bildung in Hessen, aufgrund 
unterschiedlicher Finanzkraft der Kommunen und damit unterschiedliche 
Rahmenbedingungen, können durch den Gesetzesentwurf angeglichen werden. Es werden 
verbindliche Rahmenbedingungen der Kindertagesstättenbetriebe definiert und nicht 
ausschließlich den Verhandlungen von Trägern und Kommunen überlassen. Allerdings 
handelt es sich um eine aufwändige Veränderung des Kindertagesstättensystems in Hessen, 
die für die Umsetzung Zeit benötigt. Sämtliche bisherigen Betriebsvereinbarungen zwischen 
Trägern und Kommunen sind neu zu ordnen und Abrechnungsprozesse sind neu anzulegen. 
Dies ist für die Träger und Kitaleitungen aufwändig. Zu bedenken ist, dass die Träger und 
Fachkräfte in den Einrichtungen in relativ kurzer Folge mit grundsätzlichen Systemwechseln 
konfrontiert sind. Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass mit diesem 
Gesetzesentwurf den schon lange in Hessen geforderten Definitionen von 
Rahmenbedingungen der personellen Ausstattung für die Kindertagesstätten 
nachgekommen wird. Die Personalausweitungen sind  begrüßenswert stehen aber dem 
Tatbestand des Fachkräftemangels gegenüber, der aktuell schon zu vielen nicht besetzten 
Stellen in den Kindertagesstätten führt. Um dem entgegen zu wirken, müssten die 
Ausbildungskapazitäten und –möglichkeiten in Hessen deutlich ausgebaut werden. Durch 
die Kombination von Beitragsfreistellung der Eltern und dem fachwissenschaftlichen Diskurs 
entsprechenden verbindlichen Standards für die frühkindlichen Bildung in Hessen wird 
sowohl dem Bedarf der Eltern nach finanziellen Entlastungen als auch nach einer 
verlässlichen und qualitätsvollen Kindertagesbetreuung Rechnung getragen. 
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   -------------------------------------- 
   Die Leiterin der Verwaltung  
 
 

 
Beschluss:  wie vorgeschlagen 
  mit Änderung laut Protokoll 
  überwiesen an       
  mit Maßgabe laut Protokoll 
  zurückverwiesen mit der Maßgabe laut Protokoll 
  vertagt bis       
 
Begründung: 
Da die Stellungnahme des LJHA zur Anhörung im entsprechenden Fachausschuss des 
Hessischen Landtags am 16. Februar 2018 schriftlich vorliegen soll und die nächste Sitzung 
der Vollversammlung (12. März 2018) erst danach erfolgt, findet die Beschlussfassung via 
Umlaufverfahren statt (Geschäftsordnung des LJHA, Staatsanzeiger 6/2017, S. 223) 
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Hessisches Ministerium Wiesbaden, 16.02.2018 
für Soziales und Integration 
Landesjugendamt 
Landesjugendhilfeausschuss 
 
 
 
 
Beschlussfassung der Vollversammlung via Umlaufverfahren 
 
vorgelegt von   Fachausschuss „Förderung von Kindern in Tagesein- 
  richtungen und Tagespflege“ 
  Mitglied des LJHA       
  Verwaltung des LJHA 
  Sonstiges       
 
 
Betr.: Öffentliche Mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen 
Ausschusses des Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen 
der CDU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (19/5472) für ein Gesetz zur Änderung 
des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) und anderer 
Rechtsvorschriften 
 
 
 
 
Beschluss 
 
Landesjugendhilfeausschuss bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum 
vorgelegten Gesetzesentwurf und nimmt wie folgt zu den für Träger von Kindertagestätten 
relevanten Paragrafen Stellung: 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss verweist auf seine Stellungnahme zur Evaluation des 
HKJGB vom 12.6.2017, in der auf die Ergebnisse des Evaluationsberichtes des Instituts für 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) zum HessKiföG (2016) dezidiert eingegangen wurde 
und Entwicklungsvorschläge für den Kindertagesstättenbereich und die Kindertagespflege in 
Hessen gemacht wurden. Der vorliegende Gesetzentwurf lässt die Referenz zur KiFöG-
Evaluation vermissen, da nur wenige im Bericht dargelegte Befunde aufgenommen wurden. 
Vor dem Hintergrund der Evaluation und auch der diskutierten Themen bei den „Runden 
Tischen frühe Bildung“ bleibt der Gesetzesentwurf hinter den gewonnenen Erkenntnissen 
und dringenden Bedarfen der Fachpraxis weit zurück. Nach den vielen Bemühungen um die 
Evaluation und erhebliche Aufwand bei der Einführung des KiFöG wird von allen Beteiligten 
im Kitasystem erwartet, dass mit Bezug auf das vorliegende Wissen eine, der in den 
Kindertagesstättenarbeit angemessenere Anpassung der gesetzlichen Vorgaben 
vorgenommen werden. Ein neuer gesetzlicher Rahmen, wie er durch das KiFöG gesetzt 
wurde, muss in den Anfängen überprüft und angepasst werden. Hinter diesen Anspruch löst 
der vorliegende Gesetzesentwurf bedauerlicher Weise nicht ein.  
 
 
Zu § 1  
Die Aufnahme der UN-Kinderrechtskonvention in das HKJGB wird begrüßt. 
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Zu § 25a ff 
Der Änderung von §25a mit dem Ziel eines ersten Schrittes zur Verwaltungsvereinfachung 
durch jährliche Mitteilung an die Jugendämter wird begrüßt. Inwiefern die beabsichtigte 
Verwaltungsvereinfachung allerdings greift, bleibt fraglich, da die Kindertagesstätten 
Personalunterschreitungen gemäß § 47 SGB VIII weiterhin mitteilen müssen. Aus der 
Erfahrung in der Praxis machen diese Meldungen, auch aufgrund der sehr flexiblen 
Personalausstattungsberechnung, den größten Teil der Jugendamtsmeldungen aus. 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss verweist in diesem Zusammenhang auf die Frage der 
Definition von Freistellungszeiten für Leitungsaufgaben, die im vorliegenden 
Gesetzesentwurf keine Berücksichtigung findet. Die Evaluation des HessKiföG hat die 
Notwendigkeit der gesetzlichen Verankerung von Leitung und die Festlegung von 
Leitungsfreistellung eindeutig aufgezeigt. Die Feststellung auf Basis der KiFöG Evaluation, 
dass die meisten Kindertagesstätten in Hessen eine freigestellte Leitung haben, klärt nicht 
die Frage, wie diese finanziert werden und wie diese Freistellungsstunden 
zusammenkommen. In der Regel werden diese Stundenkontingente aus dem 
Personalschlüssel für die Betreuung der Kinder herausgenommen, was wiederum bedeutet, 
dass bei Personalausfall die Leitung in der Kinderbetreuung arbeitet und die administrativen, 
konzeptionellen und planenden Aufgaben nicht erledigt werden. Dies ist umso belastender 
für die Leitungskräfte, da die Evaluation des KiFöG ebenfalls ergeben hat, dass die 
Administration deutlich umfangreicher geworden ist.  
 
Aus Sicht des Landesjugendhilfeausschusses ist die Kita-Leitung ein zentraler Akteur in der 
Steuerung und Verantwortung gelingender Bildungs- und Betreuungsprozesse. Kita-
Leitungen verantworten die Betriebsführung der Kindertagesstätten im Sinne des Gesetzes. 
Dazu gehört  
 

• die Verantwortung für die pädagogische Konzeption und deren Umsetzung,  
• das Personalmanagement einschließlich der Mitarbeiterführung,  
• die Gewährleistung des Betriebsablaufs,  
• die Qualitätsentwicklung, 
• die Umsetzung des Kinderschutzes,  
• die Zusammenarbeit der Beteiligten im Arbeitsfeld wie z.B. Jugendamt, Tagespflege, 
• die Zusammenarbeit mit Eltern,  
• die Kooperation mit Schulen zur Gestaltung des Übergangs, 
• die Zusammenarbeit mit Fachaufsicht und Fachberatung, 
• die Anleitung von Praktika, 
• die Öffentlichkeitsarbeit.  

 
Der vorliegende Gesetzesentwurf trifft keine Aussage zur Notwendigkeit von Freistellungen 
der Leitung vom Gruppendienst in Kitas. Dagegen ist sich die Fachöffentlichkeit einig, dass 
die Leitung von Kita eine entscheidende Schlüsselposition für die Qualitätsentwicklung in 
Kitas darstellt (vgl. Bertelsmann 2016). Der Evaluationsbericht des ISS zeigt in 
unterschiedlichen Bereichen eine Zunahme von Leitungs- und Verwaltungsaufgaben an. Die 
Ausweitung bezieht sich u.a. auf den generellen Anstieg von Leitungstätigkeiten von 53,5 % 
auf 71,3 % (S. 195), auf die Umstellung der platzbezogenen Berechnung der 
Gruppengrößen und das Gruppenmanagement (S.185) sowie auf die Zusammenarbeit mit 
der Fachberatung (S.451).  
 
Der Landesjugendhilfeausschuss empfiehlt daher pro Gruppe (Krippe, 
altersübergreifende-, Kita- und Hortgruppe) ein Stundenkontingent von 10 Stunden 
(bzw. 0,25 VZÄ) zur Verfügung zu stellen. Dabei wird jeder Kindertageseinrichtung bis 
zu 2 Gruppen eine Freistellung von 20 Stunden (bzw. 0,5 VZÄ) als Leitungssockel 
gewährt. Die Freistellung für Leitungstätigkeiten ist unter § 25c HKJGB verbindlich 
festzulegen. 
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Der Gesetzesentwurf sieht weder für die mittelbare pädagogische Arbeit eine 
Rahmensetzung noch eine Anhebung der Ausfallzeiten vor.  
 
Das HessKiföG erkennt zwar an, dass es zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages 
(Erziehung, Bildung- und Betreuung) und zur Umsetzung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages weiterer Zeitkontingente für mittelbare pädagogische Arbeit bedarf. Der 
Notwendigkeit einer gesetzlichen Festlegung von mittelbarer pädagogischer Arbeit wird im 
vorliegenden Entwurf jedoch nicht nachgekommen. Eine Kita, die den aktuellen 
Qualitätsansprüchen an Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder genügen will, sowie 
eine Kita die sich als „Ort der Ausbildung und Ausbildungszeit“ für die angehenden 
Erzieherinnen und Erzieher versteht, muss aus Sicht des Landesjugendhilfeausschusses 
gesetzlich verankerte Zeiten für Vor- und Nachbereitung, Praxisanleitung, Gestaltung von 
Vielfältigkeitsanforderungen, Administration, Zusammenarbeit mit der Fachschule, Praktika 
von Tagespflegepersonen, Kooperationen mit der Tagespflege, Elterngespräche, 
Entwicklungsdokumentation und Reflektion zur Verfügung haben.  
 
Die mittelbare pädagogische Arbeit ist daher aus Sicht des 
Landesjugendhilfeausschusses mit einer Pauschalen prozentualen Erhöhung des 
Personalanteil der Fachkräfte in Höhe von 20 % unter § 25c HKJGB aufzunehmen. 
 
Hier sei darauf verwiesen, dass es auch einer Sicherstellung der mittelbaren pädagogischen 
Arbeit durch das Land für die Kindertagespflege bedarf (vgl. Kindertagespflege §32a und b). 
 
Das HessKiföG berücksichtigt Ausfallzeiten in unzureichender Höhe bei der Ermittlung des 
Personalbedarfes. Nach Einschätzung aller Akteure und den Ergebnissen des 
Evaluationsberichtes ISS (S. 187) entspricht diese Quote nicht der Realität. Träger und 
Leitungen berichten von Ausfallzeiten in Höhe von ca. 24 % des Personalbedarfs.  
 
Der Landesjugendhilfeausschuss empfiehlt daher eine Erhöhung von Ausfallzeiten 
20% unter § 25c HKJGB festzulegen. 
 
 
Zu § 32 
Die Anhebung der Qualitätspauschale ist ein Weg, den Kindertagesstätten mehr finanzielle 
Förderung zukommen zu lassen. Die Erhöhung der Pauschale zum Zwecke der qualitativen 
Verbesserung der Kindertagesstätten ohne eine Definition von Standards entspricht nicht 
den fachwissenschaftlichen Erkenntnissen, die eine qualitätsvolle und wirkungsorientierte 
Kindertagesstättenarbeit benötigt. Für die Umsetzung qualitätsvoller Rahmenbedingungen ist 
es allerdings von Bedeutung, wofür diese Mittel eingesetzt werden sollen. Um zu verhindern, 
dass diese Mittel in den allgemeinen Betriebskosten aufgehen, ist eine inhaltliche 
Konkretisierung im Gesetz, z.B. durch Benennung von Qualitätsentwicklung, 
Qualitätsmanagement, Fortbildung und Supervision von Bedeutung.  
 
 
Zu § 32 Abs.3 Satz 2 
Der Landesjugendhilfeausschuss begrüßt im Grundsatz die geplante Erhöhung der 
Qualitätspauschale und die Ausweitung der Anwendung auf den Bereich der Tagespflege. 
Die Zielsetzung, mit der Bereitstellung einer Qualitätspauschale die qualitätsorientierte Arbeit 
in den Hessischen Kindertagesstätten auf der Grundlage des Hess. Bildungs- und 
Erziehungsplans zu fördern und weiterzuentwickeln, ist seit in Krafttreten des Hess. KiFöG 
im Jahr 2014 in vielen Kindertagesstätten erfolgreich realisiert worden. Folgerichtig 
beinhaltet die Novellierung des Hess. KiFöG auch eine Erhöhung dieser Pauschalen. Der 
HBEP ist mittlerweile ein allseits anerkannter pädagogischer Rahmenplan, der Bestandteil 
vieler Konzepte bei vielen Trägern und Einrichtungen wurde. Der HBEP muss sich 
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perspektivisch aber auch den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
anpassen und auch trägerspezifische und regionale strukturelle Rahmenbedingungen 
berücksichtigen. Diese Adaption haben die geschulten Fachberatungen in den letzten Jahren 
aktiv begleitet und umgesetzt. Die nunmehr vorgesehene neue Fördervorrausetzung einer 
erweiterten 3-tägigen BEP Qualifizierung von mind. 25 % der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einer Einrichtung, wird vom Fachausschuss „Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege“ sehr kritisch gesehen.  
 
Die folgenden Punkte begründen eine Änderung: 
 

 3-tägige Fortbildungen bedeuten 3 Tage Abwesenheit im Gruppendienst. 
Erfahrungen mit diesen Formaten zeigen, dass selten sichergestellt ist bzw. werden 
kann, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die gesamte Zeit in der 
Fortbildung anwesend sind. Der Druck, den Dienstplan aufrecht zu halten ist 
mittlerweile durch Personalmangel derart groß, dass hier immer das Risiko besteht, in 
die Kita zurückgeholt zu werden, da die Sicherstellung des Dienstbetriebs oberste 
Priorität hat. 

 Die z.T. erhebliche Fluktuation der Fachkräfte in den Einrichtungen, kann bei einer 
Stichtagsbetrachtung dazu führen, dass man ganz schnell aus der Förderung 
herausfällt, obwohl Fortbildungen und Projekte zur Stärkung der Bildungsarbeit fest 
geplant sind. Das Kostenrisiko trägt dann der Kita Träger alleine. 

 Es ist schwer vorstellbar, dass regional und entsprechend der Nachfrage immer 
genügend Fortbildungsangebot zur Verfügung stehen. 

 Die Erwartung, dass eine 3-tägige BEP-Schulung die Qualität der Arbeit in den 
Teams nachhaltig verbessert, basiert auf der Annahme, dass die fortgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Erkenntnisse 1:1 ins Team transportieren. Die 
Praxis zeigt, dass der Theorie/Praxistransfer selten Realität wird. Die Schulung eines 
Teils der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann nicht als Nachweis einer aktiven 
Umsetzung eines Konzeptes anerkannt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sind den Kolleginnen und Kollegen nicht weisungsbefugt und können maximal 
Überzeugungsarbeit leisten. 

 Verantwortlich für die Umsetzung einer Konzeption ist der Träger bzw. die Kita 
Leitung. Die Träger sollten in ihrer eigenen fachlichen Autonomie gestärkt und nicht 
geschwächt werden. Eine Anerkennung der Tätigkeit und Notwendigkeit, eine 
freigestellte Leitung einzusetzen, wäre hierzu ein Anfang. 

 Das betriebswirtschaftliche Auskommen einer Kitafinanzierung wird von den 
Fortbildungsmöglichkeiten und -aktivitäten Personals abhängig gemacht. 

 Theorieschulungen in einem bunten Kreis von Teilnehmerinnen und Teilnehmern weit 
weg der eigentlichen Praxis und ohne Trägerbezug, haben erfahrungsgemäß immer 
die Wirkung, dass man sich abgrenzt und eher den Unterschied zu anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern sieht, als auf Gemeinsamkeiten zu achten.  

 Da es nicht geplant ist, die mittelbare pädagogische Arbeit zu erhöhen, stellt die 
erhöhte Anforderung an Fortbildungen nach dem HBEP eine starke Belastung für das 
Team dar, die in Zeiten des Fachkraftmangels eher destabilisierend ist. Dabei 
bräuchte das Team um Qualität zu halten, Team stärkende Maßnahmen wie z.B. Zeit 
für Supervision oder Konzeptionstage, die nun durch den erhöhten Bedarf HBEP 
Fortbildungen gebunden wird.  
 

Die Anforderungen des HBEP würden aus Sicht des Landesjugendhilfeausschusses mit 
folgenden Fördervoraussetzungen wirksamer erreicht: 
 

 Anzustreben sind Team (oder stadtteilbezogene)-Schulungen und nachhaltig 
wirkende kontinuierliche Arbeitszusammenhänge, wie z. B. Qualitätszirkel oder 
Konzeptionstage, die die im HBEP benannten Herausforderungen und 
Entwicklungsbereiche der Kinder zum Inhalt haben. 
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 Angeleitet sein und modernisiert werden sollte diese Praxisreflexion von einer BEP-
geschulten Fachberatung, in enger Abstimmung mit den Trägern und den 
Kommunen. 

 Die päd. Arbeit in den Einrichtungen sollte sich einbetten in ein trägerspezifisches 
Qualitätsmanagement, in das möglichst alle Mitarbeiterinnen eines Teams 
eingebunden sind. Die Verantwortung der Leitung in diesem Prozess ist zu stärken. 

 Aktuelle Herausforderungen, wie z. B. Inklusion, Digitalisierung oder Familienarbeit 
(Familienzentren/Eltern-Kind-Zentren) sowie Partizipation und Kinderschutz müssen 
Platz finden in der Qualifikation und die spezifischen Anforderungen auch aus 
belasteten Situationen (z.B. Flüchtlingskinder, sozial benachteiligte Kinder) 
berücksichtigen. Bestehende trägerspezifische Fortbildungsangebote sollten mit der 
BEP-Weiterbildungskonzeption kombiniert werden( können). 

 Die Finanzmittel, die für die BEP-Multiplikatoren Ausbildung und in die Schulung vom 
Land Hessen bereitgestellt werden, sollten umgeleitet werden in eine umfangreiche 
Fachberatungsoffensive (Qualifikation), an deren Ende verbindliche Fachstandards 
stehen, die auf regionaler Ebene Bestandteil von Qualität- und 
Leistungsvereinbarungen mit den örtlichen Trägern der Jugendhilfe sein könnten. 

 
Der Landesjugendhilfeausschuss empfiehlt daher, die gegenwärtige Regelung 
beizubehalten und die Fachkraft in den HBEP-Fortbildungen ergänzend zu schulen, 
das erlangte Wissen an die Fachkräfte der Einrichtungen weiterzugeben und die HBEP 
geschulten Fachberatungen als Multiplikatoren über die Konzeptionsentwicklungen 
einzubinden und entsprechend auszustatten. 
 
 
Zu § 32 Abs.4 
Die Feststellung, ob eine Kindertagesstätte Anspruch auf Schwerpunktförderung hat, wird für 
den Träger deutlich schwieriger als bisher. Nicht immer kennen die Fachkräfte die 
Einkommensverhältnisse der Familien. Auch nicht alle Familien beantragen die Leistung aus 
dem Bildungs- und Teilhabepaket, so dass dies kein eindeutiger Indikator für begrenzte 
Einkommen ist. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass über die 
Ganztagsbetreuung oder aus dem vorherigen Krippenbesuch die wirtschaftliche Lage einer 
Familie rekonstruiert werden kann. Sind die Informationen, die den Kindertagesstätten 
vorliegen nicht belastbar und die Schwerpunktförderung fällt für die Einrichtung weg, wird die 
Benachteiligung der Kinder, die der Förderung dringend bedürfen, verstärkt.  
 
Der Landesjugendhilfeausschuss empfiehlt zu prüfen, ob weitere Indikatoren für 
Einkommensarmut hinzugezogen werden können. 
 
 
Zu § 32a Abs. 2 Satz 3 
Grundsätzlich ist die Aufnahme einer finanziellen Förderung von Tagespflegepersonen, die 
die Grundsätze und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans (HBEP) zur Grundlage 
ihrer Arbeit machen, zu begrüßen. Es ist auch nachvollziehbar, dass die finanzielle 
Förderung an die bereits bestehende Landesförderung gekoppelt wird und ein durch 
Satzung festgelegter – aufgrund einer BEP-Fortbildung - erhöhter Anerkennungsbetrag 
Voraussetzung der Landesförderung sein soll.  
 
Es erscheint jedoch zum einen fraglich, ob die Jugendhilfeträger im Hinblick auf den doch 
sehr niedrigen Betrag in Höhe von „bis zu 100.- €“ pro Jahr entsprechende Erhöhungen 
vornehmen werden. Zum anderen ist fraglich, ob der Betrag angesichts seiner geringen 
Höhe für Tagespflegepersonen genügend Anreizfunktion bietet.  
Umgerechnet auf die Betreuungsstunde würde sich bei Zugrundelegung einer 
Vollzeitbetreuung im Umfang von 40 Stunden pro Woche und einer jährlichen Betreuungszeit 
(abzüglich Urlaub und Krankheit) von 10,5 Monaten lediglich ein Betrag in Höhe von 0,05 € 
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pro Stunde und Kind ergeben. Im Hinblick darauf, dass die Tagespflegepersonen für die 
Fortbildung mindestens drei Tage aufwenden müssen, für die sie als selbstständig Tätige 
aller Voraussicht nach keine Vergütung erhalten, steht der Betrag nach Einschätzung des 
Landesjugendhilfeausschusses nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Aufwand und 
dem in diesem Zusammenhang entgangenen Gewinn.  
Die laut der Gesetzesbegründung beabsichtigte Unterstützung einer Erhöhung des 
Anerkennungsbetrags und einer besseren Honorierung der Qualifizierung und Arbeit der 
Tagespflegeperson erfordert m. E. einen höheren Betrag als 100.- € pro Kind und Jahr. 
Es ist zudem nicht nachvollziehbar, wieso für Kinder in Tageseinrichtungen eine deutlich 
höhere Pauschale gezahlt wird, deren schrittweise Erhöhung zudem bereits für die nächsten 
Jahre – im Gegensatz zur Kindertagespflege – im Gesetz verankert werden soll. 
Zur Sicherung und Weiterentwicklung guter Kindertagesbetreuung wäre es darüber hinaus 
wünschenswert, wenn die Qualifizierung nach dem Kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuch auch im Rahmen der Landesförderung Berücksichtigung fände. Mit 
einem entsprechenden Landeszuschuss könnte ein Anreiz für die Qualifizierung nach dem 
QHB geschaffen und eine bessere Honorierung der so qualifizierten Tagespflegepersonen 
durch die Jugendhilfeträger erreicht werden. 
 
 
Zu § 32b 
Die Erhöhung der Pauschale für die Fachberatung von Kindertagesstätten wird begrüßt, 
jedoch wird der Erhöhungsbetrag als zu niedrig eingeschätzt. Fachberatung ist insbesondere 
auf die Qualitätsentwicklung der Kita wirksam, wenn die einzelne Fachberatung nicht zu viele 
Kindertagesstätten betreut, da somit eine intensivere, engmaschigere Begleitung der 
Einrichtungen vor Ort ermöglicht wird. Dieser aufsuchende und einrichtungsspezifische 
Ansatz ermöglicht grundsätzlich eine praktikablere und wirkungsvollere Unterstützung als die 
Entsendung der Fachkräfte in hessenweite Fortbildungen. Allerdings stehen gegenwärtig die 
Erwartungen und Anforderungen die an die Fachberatung herangetragen werden im 
Widerspruch zu der vorgesehenen Pauschale. Die Feststellung, welche Einrichtungen durch 
welchen Träger der Fachberatung übernommen wird und entsprechende Förderung erhält, 
ist sehr aufwendig. Der Landesjugendhilfeausschuss empfiehlt zur 
Verwaltungsvereinfachung anstatt der jährlichen Bestätigungen durch die Einrichtungen, 
eine einmalige Bestätigung auf Widerruf ausstellen zu lassen.  
 
Der Landesjugendhilfeausschuss empfiehlt daher im Rahmen der 
Qualitätsentwicklung und der Umsetzung des HBEP die Erhöhung der Pauschale auf 
1000,-- Euro pro Einrichtung. 
 
 
Zu §32c 
Die Beitragsfreistellung von den Kindergartengebühren für Eltern, für alle Altersgruppen der 
Kinder ist ein wesentlicher familien- und sozialpolitischer Beitrag zum Aufwachsen in der und 
zur Teilhabe an der Gesellschaft und verschafft Familien deutliche finanzielle Entlastungen.  
Angemessene Rahmenbedingungen für die frühkindliche Bildung in Kindertagesstätten und 
damit eine verlässliche Qualität für Kinder und Eltern sind von Bedeutung und sind genauso 
wie Beitragsentlastungen als familienpolitisches Ziel zu sehen. Im Gesetzestext wird eine 
Freistellung von Elternbeiträgen für 6 Stunden genannt. Im Erläuterungstext wird von bis zu 
6 Stunden gesprochen. Hier ist eine Klarstellung im Gesetz notwendig, damit das erste 
Betreuungsmodul mit bis zu 25 Stunden wöchentlich weiterhin von Eltern gewählt wird. 
Würden Eltern auf eine Betreuung von 6 Stunden bestehen, müssten die 
Betreuungsverträge im zweiten Betreuungsmodul angerechnet werden. Dies würde dann die 
Frage der Mittagsessensversorgung nach sich ziehen, die ggf. durch die Einrichtungen 
vorzuhalten ist, wenn die Betreuungszeit des zweiten Moduls ausgeschöpft würde. Der 
Gesetzgeber wird gebeten, die Formulierung in §32 ‚bis zu 6 Stunden‘ aufzunehmen. Der 
Landesjugendhilfeausschuss weist darauf hin, dass die Elternbeitragsfreistellung von 6 
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Stunden nicht den durchschnittlichen bedarfsgerechte Betreuungszeiten entspricht die eher 
bei 7 bzw. 8 Stunden liegen. Eine perspektivische Anpassung der Elternbeitragsfreistellung 
für die bedarfsorientierten Betreuungszeiten sowie für Kinder von 0-3 Jahren ist 
wünschenswert.  
 
 
Zu § 32 c Abs. 2  
Der Landesjugendhilfeausschuss fordert den Gesetzgeber zur Klarstellung auf, dass die 
Zuwendung an die Gemeinde nach § 32 c Abs. 1 nicht der Kompensationsbetrag der 
jeweiligen Gemeinde mit dem Träger der Kindertageseinrichtung darstellt. Der Wegfall der 
Elterngebühren und das gegebenenfalls entstehende Einnahmedefizit des jeweiligen 
Trägers/Kita muss über die örtlichen Zuwendungsverträge weiterhin kalkulatorisch gedeckt 
werden. Ansonsten führt die Entlastung der Eltern von den Betreuungsgebühren direkt zu 
einer finanziellen Unterdeckung des Trägers/der Kita und zu Qualitätseinschränkungen in 
der Betreuung. Für kleine Träger kann dies zu einem betriebswirtschaftlichen Risiko werden. 
 
Die Kindertagespflege wurde bei dieser Regelung leider vollkommen außer Acht gelassen.  
Für den Fall, dass Kinder ab vollendetem dritten Lebensjahr weiterhin in einer Kinderkrippe 
betreut werden, erhalten die Gemeinden die Landesförderung, wenn der Kosten- bzw. 
Teilnahmebeitrag um einen bestimmen Betrag reduziert wird. Erhält ein Kind mit Vollendung 
des dritten Lebensjahres noch keinen (kostenfreien) Platz in einer Tageseinrichtung, wird 
sich bei Weiterbetreuung in der Kinderkrippe der Kosten- bzw. Teilnahmebeitrag zumindest 
reduzieren. 
Für Kinder, die ab vollendetem drittem Lebensjahr weiterhin von einer Tagespflegeperson 
betreut werden, ist dagegen keine Reduzierung des Kostenbeitrags vorgesehen.  
Dadurch werden Eltern, deren Kinder in Kindertagespflege betreut werden, benachteiligt. Sie 
sollen für den Fall, dass ihrem Kind mit Vollendung des dritten Lebensjahres nicht umgehend 
ein (kostenfreier) Einrichtungsplatz angeboten werden kann, den Kostenbeitrag für die 
Kindertagespflege weiterhin in voller Höhe zahlen. Wenn jedoch absehbar ist, dass sich bei 
Nichterfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz und weiterer 
Betreuung in Kindertagespflege finanzielle Nachteile ergeben, dürfte sich dies frühzeitig auf 
das Wunsch- und Wahlrecht auswirken. Aus finanzieller Hinsicht werden vorausschauende 
Eltern aller Voraussicht nach die Betreuung ihres Kindes in einer Tageseinrichtung 
bevorzugen, da in diesem Fall mit Vollendung des dritten Lebensjahrs zumindest eine 
deutliche Beitragsreduzierung gewährleistet ist, die ihnen in der Kindertagespflege verwehrt 
bliebe. Dies stellt eine nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung der beiden 
Betreuungsformen dar, deren Auswirkungen sich bereits auf unter dreijährige Kinder und 
damit auf einen Altersbereich erstrecken, in dem die Betreuungsformen gleichrangig sind. 
 
 
Zusammenfassung 
Der Hauptaspekt des vorliegenden Gesetzesentwurfs ist die Beitragsfreistellung der Eltern 
für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.  
Diese familienpolitische Maßnahme ist zu begrüßen wenn damit keine Qualitätseinbußen in 
der Betreuung entstehen.  
 
Allerdings greift der Gesetzesentwurf die ISS-Evaluationsergebnisse zum KiFöG nicht 
umfassend auf, sondern bezieht nur selektiv einige Ergebnisse mit ein. Die gesamten 
qualitätssteigernden Fragestellungen um die strukturelle Ausstattung von Kindertagesstätten 
im Hinblick auf die Personalressourcen, wie Leitungsfreistellung, die mittelbare 
pädagogische Arbeit und die Ausfallzeiten, finden keine Berücksichtigung.  
Dies ist insofern zu kritisieren, da die ISS-Evaluation diesbezüglich umfassende Daten und 
Erkenntnisse geliefert hat und mit erheblichem Engagement und Arbeitsaufwand der Trägern 
und Kitaleitungen unterstützt wurde. 
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Das finanzielle Engagement der Landesregierung für die Qualitätsentwicklung der Kitas steht 
in einer ungleichen Wechselwirkung zur Mittelaufwendung der Gebührenentlastung. Die in 
Aussicht gestellten 50 Mio. Euro für die Verbesserung der Qualität in den kommenden zwei 
Jahren sind eindeutig zu wenig. Hier ist die Landesregierung dringend aufgefordert, höhere 
Investitionen in die frühkindliche Bildung zu tätigen. Insbesondere die Personalausstattung 
ist im Bundesvergleich als schlecht zu werten (Hessen 1:9,6; Rheinland-Pfalz 1:8,6 in der 
Kindergartengruppe, Bertelsmann 2017). 
 
Die Verbesserung der Qualität lediglich über eine finanziell steigende Qualitätspauschale, 
ohne die Anhebung von Personalstandards, wie z.B. Leitungsfreistellung und Erhöhung der 
mittelbaren pädagogischen Arbeit und der Ausfallzeiten voranzubringen, ist nicht im 
erforderlichen Ausmaß zu erwarten. Weiterhin gleichbleibende gesetzliche 
Rahmenbedingungen führen unweigerlich zu weiteren Belastungen der Fachkräfte und 
spannen die Arbeitsverhältnisse in den Kindertagesstätten in Hessen weiter an. Dies gilt es 
mit der anstehenden Novellierung dringend zu verhindern.  
 
 
 

              
   -------------------------------------- 
   Die Leiterin der Verwaltung  
 

 
Beschluss:  wie vorgeschlagen 
  mit Änderung laut Protokoll 
  überwiesen an       
  mit Maßgabe laut Protokoll 
  zurückverwiesen mit der Maßgabe laut Protokoll 
  vertagt bis       
 
 
Begründung: 
Da die Stellungnahme des LJHA zur Anhörung im entsprechenden Fachausschuss des 
Hessischen Landtags am 16. Februar 2018 schriftlich vorliegen soll und die nächste Sitzung 
der Vollversammlung (12. März 2018) erst danach erfolgt, findet die Beschlussfassung via 
Umlaufverfahren statt (Geschäftsordnung des LJHA, Staatsanzeiger 6/2017, S. 223) 
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Mechtild von Niebelschütz 

Integratives Montessori-Kinderhaus und Familienzentrum St. Martin 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Gießen 

 

Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf 

Bildung ist unser wichtigstes Gut – wir sollten dies bestmöglich allen Kindern 
ermöglichen – unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten einer Kommune. 

Die Beitragsfreistellung scheint zunächst der richtige Schritt – ich priorisiere 
aber zunächst den qualitativen Ausbau – dann die Gebührenfreistellung – diese 
aber dann für den Ganztagesplatz. 

Die Arbeit in den Kitas hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich verändert – 
sehr viel größerer Anteil an administrativen Aufgaben – 
Familienunterstützende Arbeit – viel längere Betreuungszeiten – schwierige 
Personalgewinnung 

Meine Forderungen sind: 

Kinder leben in Gruppen – daher ist es notwendig, wieder zur verlässlichen 
Berechnung der Gruppen zurückzukehren – das Personal muss auch in den 
Randzeiten doppelt besetzt sein. Daher ist eine Berechnung des Personals 
analog der Öffnungszeiten notwendig. 

Die Arbeit in den Kitas ist anspruchsvoller geworden – die Rahmenbedingungen 
aber schlechter. Familienorientierung braucht Zeit – individuelle Förderung 
braucht Vor- und Nachbereitung. 

Anerkennung der wichtigen mittelbaren Pädagogik – 20 % als Vor- und 
Nachbereitungszeit – Erhöhung der Ausfallzeiten auf 20 %. 

Anerkennung der notwendigen Leitungszeiten – 10 Std pro Gruppe – bzw. 
eine Leitungsfreistellung ab 3 Gruppen.  

Reduzierung des administrativen Aufwandes – keine Qualitäts- oder 
Schwerpunktpauschalen – stattdessen insgesamt bessere Ausstattung 

Zeiten für die Stellvertretende Leitung – diese muss im Bedarfsfall einen 
nahtlose Fortsetzung des Betriebes ermöglichen und daher in die Arbeit 
involviert sein. 
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Bindung ist die wichtigste Voraussetzung für Bildungsarbeit – dies wird auch im 
BEP so als Grundlage dokumentiert. Hierzu bedarf es aber einer anderen, 
verlässlichen Personalausstattung. 

Reduzierung der Gruppengröße in der Krippe auf 10 Kinder – im Kindergarten 
auf 20 Kinder – in der altersübergreifenden Gruppe auf 18 Kinder (bei 4 
Kindern 2-3 Jahren).  

Der Passus „gleichzeitig anwesende Kinder“ darf keine Berücksichtigung 

finden. 

Integration ist in den Kitas inzwischen selbstverständlich – durch die Einführung 
des KifoeG aber deutlich schwieriger in der wirtschaftlichen Berechnung 
geworden 

Die Regelungen im KifoeG sind mit der Rahmenvereinbarung Integration nicht 
kompatibel. Kinder mit Behinderung finden weiterhin keine Berücksichtigung. 
Hier bedarf es eines entsprechenden Fachkraftfaktors, der in die Regelung 
eingepflegt wird – Inklusion statt Exklusion. 

Alle beklagen den Fachkräftemangel. 

Wenn die anspruchsvolle Arbeit in den KiTas aber so wenig wertgeschätzt wird, 
dass die Mitarbeiter nach kurzer Zeit „ausgebrannt“ sind, werden wir künftig 
keine qualifizierten und motovierte Mitarbeiter mehr bekommen. 

Die Bildung der Kinder bleibt dann auf der Strecke. 

Daher: 
Das KifoeG muss verändert werden – Wenn nicht jetzt - wann dann? 
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Dienstgebäude: 
Klosterhofstr. 4 – 6, 63477 Maintal 
E-Mail: info@maintal.de 
Internet: www.maintal.de 

 
Bankverbindungen: 
Frankfurter Volksbank 
IBAN: DE27 5019 0000 0200 5935 10 
Postbank Frankfurt 
IBAN: DE58 5001 0060 0000 8216 00 
Sparkasse Hanau 
IBAN: DE47 5065 0023 0000 0504 27 

BIC: FFVBDEFF 

BIC: PBNKDEFF 

BIC: HELADEF 1 HAN 

 
 
 
 
Haltestellen: 
22 Bürgerhaus 
     Hochstadt  
25 Hauptstraße 

 

 
 
 
 
 
 
 Stadt Maintal 
  Der Magistrat 
Hessisches KinderTagespflegeBüro Hessisches KinderTagespflegeBüro 
c/o Stadt Maintal, Klosterhofstr. 4-6, 63477 Maintal 
 
An die  
Vorsitzende des Sozial- und Ingrations- Frau Diez-König 

politischen Ausschuss Zimmer: 230 

Hessischer Landtag Telefon: 06181 400-349 

Wiesbaden Telefax: 06181 400-5017 
 info@hktb.de 
 
 
 Datum: 13.02.2018 
 
 
Gesetzentwurf 
der Fraktion der SDP 
für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen 
Bildung (Chancengleichheits- und Qualitätsverbesserungsgesetz – ChancenG)  
Drucks. 19/5667 
 
Kurzstellungnahme: 
 
Das Hessische Kindertagespflegebüro beschränkt sich in seiner Stellungnahme zu den 
Paragrafen, die die Kindertagespflege betreffen. 

Die Einführung einer schrittweisen Gebührenbefreiung von Eltern, die alle Kindertages-
betreuungsangebote, die Betreuung in Kindertagespflege eingenommen, umfasst, wird 
ausdrücklich begrüßt. Das damit verbundene Ziel, die Kindertagespflege als gleichrangiges 
Kinderbetreuungsangebot zu sichern, wird ebenso begrüßt.  

Zu § 27: 
Das Hessische Kindertagespflegebüro hält es aber für unabdingbar, dass für alle in Hessen 
betreuten Kinder auf Landesebene eine Vertretung durch die Eltern gewährleistet wird. Deshalb 
empfiehlt das HKTB eine Landeselternvertretung für den gesamten 
Kindertagesbetreuungsbereich vorzusehen.  
 
Auf Bundesebene versteht sich die Bundeselternvertretung (BEVKi) – Bundeselternvertretung 
der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege – als Interessenvertreter aller 
Kindertagesbetreuungsformen. Auch wenn die Strukturen für eine Elternvertretung in der 
Kindertagespflege noch geschaffen werden müssen, sollte eine Landeselternvertretung beide 
Betreuungsformen im Blick haben. 

Zu § 32 a 

Bei Wegfall der Kostenbeiträge der Erziehungsberechtigen, die in der Kindertagespflege z. T. 
einen erheblichen Anteil an der Finanzierung dieses Betreuungsangebots ausmachen, muss 
sichergestellt sein, dass sich die Ausgaben der Kommunen für die Kindertagespflege durch den 
Wegfall nicht erhöhen. Andernfalls würde die Kindertagespflege aus Sicht der Kommunen 
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unattraktiv und das angestrebte Ziel, die Kindertagespflege als – im U3–Bereich immerhin 
gleichrangige - Betreuungsform zu sichern und weiter auszubauen, konterkariert.  

Um sicherzustellen, dass sich durch die Anteilsfinanzierung und die Gebührenbefreiung die 
Kosten für die Kommunen für die Kindertagespflege nicht beträchtlich erhöhen, sind 
differenzierte Berechnungsmodelle erforderlich.  

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf orientiert sich die vorgeschlagene Anteilsfinanzierung 
an den “für die Tagespflege anfallenden Kosten“. Hier ist eine Präzisierung dahingehend 
notwendig, welche Kosten damit gemeint sind. 

Die laufende Geldleistung, die Tagespflegepersonen erhalten, besteht aus drei Bestandteilen: 
der Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand, dem Betrag zur Anerkennung ihrer 
Förderungsleistung sowie der (hälftigen) Erstattung bestimmter Sozialversicherungsbeiträge. 

Die Festsetzung der Höhe der Geldleistungen obliegt derzeit den einzelnen Jugendhilfeträgern 
und ist daher in Hessen sehr unterschiedlich.  

Z. T. werden von Tagespflegepersonen auch Zuzahlungen von den Eltern verlangt, da sie die 
vom Jugendhilfeträger festgesetzte Geldleistung als zu niedrig erachten.  

Für die Umsetzung einer landesweiten Gebührenfreiheit im Bereich der Kindertagespflege sind 
daher u. E. weitere, flankierende Maßnahmen erforderlich, z. B. eine Festsetzung oder 
zumindest eine Empfehlung des Landes zur Höhe einer leistungsgerechten Vergütung. Damit 
wären Zuzahlungen von Eltern, die eine Gebührenfreiheit konterkarieren, nicht mehr 
erforderlich. 

Gez.  

Ursula Diez-König 
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Dienstgebäude: 
Klosterhofstr. 4 – 6, 63477 Maintal 
E-Mail: info@maintal.de 
Internet: www.maintal.de 

 
Bankverbindungen: 
Frankfurter Volksbank 
IBAN: DE27 5019 0000 0200 5935 10 
Postbank Frankfurt 
IBAN: DE58 5001 0060 0000 8216 00 
Sparkasse Hanau 
IBAN: DE47 5065 0023 0000 0504 27 

BIC: FFVBDEFF 

BIC: PBNKDEFF 

BIC: HELADEF 1 HAN 

 
 
 
 
Haltestellen: 
22 Bürgerhaus 
     Hochstadt  
25 Hauptstraße 

 

 
 
 
 
 
 
 Stadt Maintal 
  Der Magistrat 
Hessisches KinderTagespflegeBüro Hessisches KinderTagespflegeBüro 
c/o Stadt Maintal, Klosterhofstr. 4-6, 63477 Maintal 
 
An die  
Vorsitzende des Sozial- und Ingrations- Frau Diez-König 

politischen Ausschuss Zimmer: 230 

Hessischer Landtag Telefon: 06181 400-349 

65022 Wiesbaden Telefax: 06181 400-5017 
 info@hktb.de 
 
 
 Datum: 13.02.2018 
 
 
Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und 
anderer Rechtsvorschriften vom 29.11.2017, Drucks. 19/5472 
 
Stellungnahme: 
 
Gerne nehmen wir Stellung zu dem vorliegenden Gesetz. Vorab möchten wir anmerken: 
 
Der Bereich Kindertagesbetreuung umfasst sowohl die Betreuung von Kindern in Einrichtungen 
als auch in Kindertagespflege. In Kindertagespflege betreut werden Kinder von 0 – 13 Jahren. 
Auch wenn die meisten Kinder, die in Kindertagespflege betreut werden, im Alter von 0 – 3 
Jahren sind und sich der Rechtsanspruch für Kinder ab 3 Jahre auf die Betreuung in 
Kindertagesstätten bezieht, so werden doch auch Kinder über 3 Jahre in Kindertagespflege 
betreut bis der Platz in einer Kindertagesstätte (i.d.R. zum Wechsel des Kindergartenjahres) frei 
wird. Darüber hinaus werden auch Kinder über drei Jahren ergänzend zur Betreuung in einer 
Kindertagesstätte oder bei besonderen Bedarfen, sowie Schulkinder in Kindertagespflege 
betreut.  

Kindertagespflege unterscheidet sich in seiner Struktur, insbesondere der Förderungsstruktur 
grundsätzlich von der Förderungsstruktur der Einrichtungen. Deshalb muss die 
Kindertagespflege immer entsprechend ihrer Strukturen mit berücksichtigt werden, auch wenn 
es sich um die Betreuung von Kindern über 3 Jahre handelt. 
 
Zu §1  
Die Aufnahme der UN-Kinderrechtskonvention in das HKJGB wird begrüßt. 
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§ 32 a Abs. 2 S. 3 neu 
regelt eine BEP Pauschale auch für Kindertagespflegepersonen, die die Grundsätze und 
Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans (HBEP) zur Grundlage ihrer Arbeit machen. Wir 
begrüßen es sehr, dass diese Forderung von uns in das Gesetz mit aufgenommen wurde. 
 
Es ist nachvollziehbar, dass die finanzielle Förderung an die bereits bestehende 
Landesförderung gekoppelt wird und ein durch Satzung festgelegter – aufgrund einer BEP-
Fortbildung - erhöhter Anerkennungsbetrag Voraussetzung der Landesförderung sein soll. 

Es ist allerdings für uns nicht nachvollziehbar, wieso für Kinder in Tageseinrichtungen eine 
deutlich höhere Pauschale gezahlt wird, deren schrittweise Erhöhung zudem bereits für die 
nächsten Jahre – im Gegensatz zur Kindertagespflege – im Gesetz verankert werden soll. 

Die laut der Gesetzesbegründung beabsichtigte Unterstützung einer Erhöhung des 
Anerkennungsbetrags und einer besseren Honorierung der Qualifizierung und Arbeit der 
Tagespflegeperson erfordert u. E. einen höheren Betrag als 100.- € pro Kind und Jahr. 

Fraglich erscheint, ob die Jugendhilfeträger im Hinblick auf den sehr niedrigen Betrag in Höhe 
von „bis zu 100.- €“ pro Jahr entsprechende Erhöhungen in ihren Satzungen vornehmen 
werden. Ebenso erscheint fraglich, ob die damit beabsichtigte Anreizfunktion angesichts der 
geringen Höhe des Betrags für Kindertagespflegepersonen Wirkung zeigt.  
Umgerechnet auf die Betreuungsstunde würde sich bei Zugrundelegung einer Vollzeitbetreuung 
im Umfang von 40 Stunden pro Woche und einer jährlichen Betreuungszeit (abzüglich Urlaub 
und Krankheit) von 10,5 Monaten lediglich ein Betrag in Höhe von 0,05 € pro Stunde und Kind 
ergeben. Im Hinblick darauf, dass die Kindertagespflegepersonen für die Fortbildung 
mindestens drei Tage aufwenden müssen, für die sie als selbstständig Tätige aller Voraussicht 
nach keine Vergütung erhalten, steht der Betrag u. E. nicht in einem angemessenen Verhältnis 
zum Aufwand und dem in diesem Zusammenhang entgangenen Gewinn.  

Zur Sicherung und Weiterentwicklung guter Kindertagesbetreuung wäre es darüber hinaus 
wünschenswert, wenn die Qualifizierung nach dem Kompetenzorientierten 
Qualifizierungshandbuch auch im Rahmen der Landesförderung Berücksichtigung fände. Mit 
einem entsprechenden Landeszuschuss könnte ein Anreiz für die Qualifizierung nach dem QHB 
geschaffen und eine bessere Honorierung der so qualifizierten Kindertagespflegepersonen 
durch die Jugendhilfeträger erreicht werden. 
 
Darüber hinaus empfiehlt das Hessische Kindertagespflegebüro erneut in dieser 
Stellungnahme, die Einführung einer Pauschale für die inklusive Betreuung, insbesondere für 
Kinder mit besonderem Förderbedarf. Die Einführung dieser Pauschalen ist u. E. sinnvoll, 
zumal der Förderbedarf der Kinder auch gemäß § 23 Abs. 2a SGB VIII bei der Höhe der 
Geldleistung zu berücksichtigen ist. Die Jugendhilfeträger werden mit einer entsprechenden 
Landesförderung in die Lage versetzt, eine adäquate Geldleistung zu gewähren. 
 
§ 32 c Abs. 2  
Wir begrüßen grundsätzlich die Beitragsfreistellung von Eltern, sehen aber in der nicht 
Berücksichtigung der Kindertagespflege eine Benachteiligung der Eltern, deren Kinder auch 
über das 3. Lebensjahr hinaus bis zum Eintritt in die Kindertagesstätte in Kindertagespflege 
betreut werden.  

Das Gesetz regelt für den Fall, wenn Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr weiterhin in 
Krippengruppen betreut werden, die Reduzierung des Kosten- bzw. Teilnahmebeitrags für 
Eltern um 135,60 €. 
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Für Kinder, die ab dem vollendeten dritten Lebensjahr weiterhin von einer Tagespflegeperson 
betreut werden, ist dagegen keine Reduzierung des Kostenbeitrags gesetzlich vorgesehen. 
Dies stellt eine nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung der beiden Betreuungsformen dar, 
deren Auswirkungen sich bereits auf unter dreijährige Kinder und damit auf einen Altersbereich 
erstrecken, in dem die Betreuungsformen gleichrangig sind. 

Eltern, deren Kinder in Kindertagespflege betreut werden, sind dadurch benachteiligt. Sie sollen 
für den Fall, dass ihrem Kind mit Vollendung des dritten Lebensjahres nicht umgehend ein 
(kostenfreier) Einrichtungsplatz angeboten werden kann, den Kostenbeitrag für die 
Kindertagespflege weiterhin in voller Höhe zahlen. Wenn jedoch absehbar ist, dass sich bei 
Nichterfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz und weiterer 
Betreuung in Kindertagespflege finanzielle Nachteile ergeben, dürfte sich dies frühzeitig auf das 
Wunsch- und Wahlrecht auswirken. Aus finanzieller Hinsicht werden vorausschauende Eltern 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Betreuung ihres Kindes in einer Tageseinrichtung 
bevorzugen, da in diesem Fall mit Vollendung des dritten Lebensjahrs zumindest eine deutliche 
Beitragsreduzierung gewährleistet ist, die ihnen in der Kindertagespflege verwehrt bliebe.  

 

Gez.  

Ursula Diez-König 
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Öffentliche Anhörung zu den am 08.03.2018 
Drucks. 19/5467 und Drucks. 19/5472 
Schriftliche Stellungnahme 
  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ravensburg, 
 
vielen Dank, dass sie uns die Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme einräumen. 
Grundsätzlich möchten wir mitteilen, dass wir die Aussagen in der Stellungnahme der LIGA 
der freien Wohlfahrtspflege in Hessen, an der wir mitarbeiten durften, teilen. Besonders 
unterstützen wir die Forderung, die Inklusion von Kindern mit Behinderung und von Kindern, 
die von Behinderung bedroht sind auf gesetzlicher Ebene zu regeln.  
Darüber hinaus und in Bezug auf den Fokus unserer LAG, die Inklusion,  möchten wir auf 
zwei Punkte hinweisen, die im Rahmen der Gesetzesnovellierung Beachtung finden sollten. 
 
Der erste Punkt ist im HKJG selbst begründet. 
In § 32 Abs. 5 wir die finanzielle Unterstützung des Landes für die gemeinsame Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kinder mit und ohne Behinderung, die Inklusion, definiert. 
Trotz der Erhöhung der Mittel, die insgesamt landesweit zur Verfügung gestellt werden, 
ergibt sich für viele Einrichtungen real eine Verschlechterung  im Vergleich zu der vorherigen 
Regelung gemäß der MVO, mitunter auch gegenüber dem Regelbetrieb einer Kindergruppe 
ohne Inklusionsmaßnahme. Dies ist der Veränderung von einer gruppenbezogenen 
Förderung, zu einer Förderung, die sich an belegten Plätzen orientiert, geschuldet. Wurde 
die entsprechende Förderpauschale gemäß MVO zusätzlich zur Gruppenförderung und 
unabhängig von der Größe einer Gruppe gewährt, so müssen heute wegfallende Pauschalen 
auf Grund der notwendigen Gruppenverkleinerung gegengerechnet werden.  Ein komplexes 
Thema, dass wir gerne an einem Beispiel verdeutlichen möchten:  
Als Beispiel wählen wir eine weit verbreitet Variante der Inklusion. Die Regeleinrichtung 
eines frei gemeinnützigen Trägers möchte sich auf den Weg machen und einem Kind mit 
Behinderung in ihrem Wohnumfeld einen Integrationsplatz anbieten. In der Kindertagesstätte 
werden Kinder von Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ganztägig be-
treut  und  gefördert.  Im  Rahmen  der notwendigen Gruppenverkleinerung  plant  der Träger  
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eine Gruppe von 25 auf 20 Kinder zu reduzieren. Nach der Regelung der MVO hätte die 
Einrichtung  für die Inklusionsmaßnahme zusätzliche Landesmittel  unabhängig von der 
notwendigen Gruppenreduzierung erhalten. Aktuell auf der Grundlage des HKJGB wird zwar 
eine höhere Pauschale  für die Inklusionsmaßnahme  aus Landesmitteln gewährt, gleich-
zeitig verliert diese Einrichtung jedoch die Pauschalen für die wegfallenden Kinder, die nicht 
belegten  Plätze. In unserem Beispiel sind dies 5 Plätze. Die betriebswirtschaftliche 
Rechnung für den Träger sieht daher folgendermaßen aus: Pauschale für die Inklusion 
gemäß § 32.5 HKJGB 4500€, abzüglich der Grundpauschalen für 5 Plätze gemäß § 32.2 
HKJGB (880€ x 5) 4400€, abzüglich der Qualitätspauschalen gemäß § 32.3 HKJB (100€ x 5) 
500€.  Im Ergebnis  erhält der Träger für den möglichen Betrieb einer Inklusiven Gruppe 
nicht mehr Landesförderung, sondern es entsteht im Vergleich zu einer Regelgruppe sogar 
ein Verlust von 400€. Dieser Verlust wird durch die geplante Erhöhung der Qualitäts-
pauschale noch weiter steigen.  Hinzu kommet der Einnahmeverlust auf Grund wegfallender 
Elternbeiträge.   Gleichzeitig steigen jedoch die Kosten  pro Platz in der inklusiven Gruppe. 
Vielfach erleben wir, dass  derartige Entwicklungen  nicht in den vertraglichen Verein-
barungen mit den jeweiligen kommunalen Kostenträgern abbildbar sind und Träger sich 
dagegen entscheiden Integrationsmaßnahmen anzubieten.  
Dieser Entwicklung sollte im Zuge der Novellierung Rechnung getragen werden, bspw. 
könnten im Rahmen von Gruppenverkleinerung für Integrationsmaßnahmen, die ent-
sprechenden  Pauschalen für die weggefallen Plätze aufrechterhalten werden.   
 
Der zweite Punkt ergibt sich aus dem Spannungsfeld der beiden Rechtsgrundlagen für die 
Inklusion von Kindern mit Behinderung in Hessen, dem HKJGB und der Vereinbarung zur 
Integration von Kindern mit Behinderung…, vom 01.08.2014.   
Auch auf dieser Ebene führt die Diskrepanz zwischen einer gruppen- und einer 
platzbezogenen Systematik zu ungeklärten Fragen und Problematiken in der Praxis. Gemäß 
Punkt 4.6. der Vereinbarung Integrationsplatz muss der Jugendhilfeanteil, der personelle 
Mindestbedarf einer integrativ arbeitenden Gruppe einer vollbelegten Gruppe im Sinne des 
§25b Abs. 1 HKJGB entsprechen. Allerdings wird der personelle Mindestbedarf gemäß § 25c 
aus der Summe der  Produkte  von Fachkraftfaktor und Betreuungsmittelwert der vertraglich 
oder satzungsgemäß aufgenommen Kinder berechnet. Die Notwendigkeit der 
Gruppenreduktion für die Inklusion führt aber unweigerlich dazu, dass nicht vorhandene 
Kinder, Kinder die gar nicht aufgenommen wurden  in die Berechnung des Personalbedarfs 
einfließen müssen. In der Praxis wurde dafür der Begriff der sogenannten „virtuellen Kinder“ 
geprägt. Ebenfalls in  der Praxis erleben wir heute, dass die Berechnung der Mindestbedarfe 
für  diese „virtuellen Kinder“ keineswegs einheitlich gehandhabt wird und somit hessenweit 
zu höchst unterschiedlichen Ausgangsbedingungen für die inklusive Arbeit in Kindertages-
stätten führt.  Sollte es zu keiner grundsätzlichen Änderung in der Systematik kommen, 
halten wir eine entsprechende Berücksichtigung auf gesetzlicher Ebene für dringend 
erforderlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 H. Lorenz-Medick 
 2. Vorsitzender der LAG Frühe Hilfen.  
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Stellungnahme im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss des Hessischen Landtags  
zu den Gesetzentwürfen  
…der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung in der 
frühkindlichen Bildung; Drucksache 19/5467 
…der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/GRÜNE für ein Gesetz zur Änderung des hessischen Kinder- 
und Jugendhilfegesetzbuches und anderer Rechtsvorschriften; Drucksache 19/5472  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Wir bedanken uns herzlich für die Gelegenheit, hier eine Stellungnahme aus Elternsicht einzubringen.   

Der Verein „LAG KitaEltern Hessen e.V.“ wurde im Jahr 2017 aus der „AG Kita-Eltern Hessen“ heraus 
gegründet, die 2015 als landesweite, trägerübergreifende Plattform für Elternvertretungen in der 
Kindertagesbetreuung in Hessen ins Leben gerufen wurde. Ziel des Vereins ist die Förderung der 
Elternbeteiligung auf allen Ebenen, um die Perspektiven der Eltern und ihre Interessen in die 
Gestaltung guter Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung einzubringen. Getragen vom 
ehrenamtlichen und freiwilligen Engagement von Eltern mit Kita-Kindern aus verschiedenen 
Kommunen in Hessen, erhält der Verein seit 2018 eine finanzielle Unterstützung für die „Servicestelle 

KitaEltern Hessen“. Die hier zusammengefassten Positionen und Anregungen basieren auf den 
Diskussionen und Erfahrungen in unserem Netzwerk von Elternvertretern aus verschiedenen 
Kommunen in Hessen.  

Was Eltern wichtig ist: Bedarfsgerechtes Angebot, Qualität und angemessene Finanzierung 

Eltern sind sehr verschieden – und haben doch gemeinsame Anliegen für ihre Kinder in der 
Kindertagesbetreuung. Ausreichend Plätze und Betreuungsangebote, die den familiären 
Betreuungsbedarfen und Bedürfnissen der Kinder und Eltern entgegenkommen, und die Sicherheit, 
dass die Kinder in dieser Zeit gut betreut und gefördert werden, sind für Eltern wichtig.  

Um solch eine gute Kindertagesbetreuung für alle Kinder zu gewährleisten, ist eine angemessene 
Finanzausstattung notwendig. Diese ist mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Angesichts 
der enorm gewachsenen Bedeutung der außerfamiliären (öffentlichen) Betreuung muss diese nicht 
nur als finanzielle Herausforderung, sondern vor allem auch als eine zentrale Investition und 
zukunftsweisende Gestaltungsaufgabe gesehen und wertgeschätzt werden:  zur Umsetzung von 
bildungs-, sozial-, familien-, aber auch arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen.  
Derzeit werden in die Finanzierung dieser Angebote neben Bund, Ländern, Kommunen und Trägern 
die Eltern durch Gebühren und Beiträge direkt mit einbezogen, wobei regional und individuell große 
Unterschiede in der finanziellen Belastung der Familien bestehen. 

Für die Eltern der LAG ist die Sicherung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechtem Angebot und 
Qualität in Hessen auch künftig ein wesentliches Anliegen. Wie bereits in der Stellungnahme als AG 
KitaEltern Hessen vom 14.04.2016 zu den Gesetzentwürfen der Fraktionen der SPD und DER LINKEN 
zur Beitragsfreiheit in der Kinderbetreuung betont, darf ein Wegfall der direkten Elternbeiträge nicht 
zu Lasten der Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots und der Qualität in der 
Betreuung führen. Denn eine bedarfsgerechte Versorgung mit qualitativ hochwertiger 
Kinderbetreuung steht für die überwiegende Mehrheit der Eltern ganz klar im Vordergrund.  Daher 
sind hier die Effekte verschiedener Organisations- und Finanzierungsmodelle genau und kritisch zu 
betrachten. 
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Zu den Gesetzentwürfen: Weichen stellen für die Zukunft 

Im Jahr 2013 trat das hessische Kinderförderungsgesetz „HessKiFöG“ in Kraft, dessen Erarbeitung von 
zum Teil erheblichen Elternprotesten und Kritik begleitet wurde. Inzwischen liegen auch Ergebnisse 
einer umfangreichen Evaluierung vor. Durch die Befristung auf den 31.12.2018 ist es in diesem Jahr 
notwendig, die gesetzliche Grundlage für eine nachhaltige und zukunftsweisende 
Kindertagesbetreuungspolitik für die kommenden Jahre zu schaffen. 

Für Eltern ist wichtig, dass landesweit ein gutes Angebot in der öffentlichen Kinderbetreuung 
gewährleistet und weiterentwickelt werden kann. Wir sind uns bewusst, dass dies angesichts des 
massiven Wandels eine große gesellschaftliche Aufgabe ist – für die Bundes- und Landespolitik ebenso 
wie für die Umsetzung auf kommunaler Ebene und durch die Träger in den Einrichtungen.   

Diese Investitionen in die sozialen Infrastrukturen sind es aus unserer Sicht wert: Von einem Ausbau 
und verbesserten Bedingungen in der Kindertagesbetreuung können nicht nur die Eltern profitieren, 
sondern die ganze Gesellschaft. Wenn den Kindern in unserem Land gute Ausgangsbedingungen für 
ihre Zukunft mitgegeben werden, und den Eltern eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ermöglicht wird, ist es eine wichtige Ressource für Hessen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn gute 
Rahmenbedingungen geschaffen werden - für bedarfsgerechte Angebote, Qualität und in der 
Finanzierung.  

Im Mittelpunkt der beiden hier vorliegenden Gesetzentwürfe stehen Anpassungen bzw. grundlegende 
Neuordnungen zu Veränderung der Finanzierung sowie damit verbundenen Angebots- und 
Qualitätssteuerung durch die Landespolitik. 

- Im Gesetzentwurf der CDU/Bündnis 90Grüne ist eine Entfristung und somit dauerhafte 
Festschreibung der Grundregelungen des HessKiFöG vorgesehen. Daneben soll u.a. eine 
teilweise Beitragsfreiheit für Eltern (Ausweitung/Erweiterung des 2007 eingeführten 
beitragsfreien letzten Kitajahre auf die Besuchsaltersgruppen 3-6) eingeführt werden, die 
Qualitätspauschalen stufenweise erhöht und eine Regelung zu Verwaltungsvereinfachung 
eingeführt werden.  

- Im Gesetzentwurf der SPD ist u.a. eine Abkehr von der im HessKiFöG eingeführten 
Fördersystematik an wesentlichen Punkten vorgesehen.  Dieser Entwurf enthält weitgreifende 
Veränderungen, insbesondere in der Finanzierungsorganisation, sowie eine stufenweise 
Beitrags- bzw. Gebührenfreiheit für Eltern auch für den U3-Bereich. Zudem ist die Einführung 
eine Landeselternvertretung vorgesehen, zu der wir in Verbindung mit Drucksache 19/5624 
ausführlich und gesondert Stellung nehmen.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der konkreten Umsetzung vor Ort eine große Bedeutung zukommt: 
Unterschiedliche Ausgangssituationen und die Gestaltung in der „gelebten Praxis“ (Evaluation des 

HessKiFöG, S. 440) der kommunalen und freien Verantwortungsträger haben entscheidenden Einfluss 
darauf,  wie familienfreundlich und gut die Kindertagesbetreuung in einem so vielfältigen Flächenland 
wie Hessen ist.  

Die zum Teil strukturell sehr tiefgreifenden Änderungen in den Gesetzentwürfen können an dieser 
Stelle nicht vollumfänglich bewertet werden. Darum liegt der Fokus hier auf zentralen Aspekten:  

• Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung: Personal und fachliche Standards sowie  
• Finanzierung/ Beitragsfreistellung bzw.  Kostenbeteiligung der Eltern.   
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Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung: Personal und fachliche Standards…sollen 
stimmen ! 

Viele Studien belegen die Bedeutung des Personalschlüssels und der fachlichen Kompetenzen für die 
kindliche Entwicklung. Neben der Gruppengröße sind feste Bezugspersonen und die Bindungen im 
Kindesalter besonders wichtig, um stabile persönliche Entwicklungsvoraussetzungen zu schaffen, und 
um allen Kindern, ungeachtet ihrer familiären Herkunft oder individueller Stärken und Schwächen, ein 
gutes Aufwachsen in einem fördernden Umfeld zu ermöglichen. Auf die Bedeutung für Teilhabe wies 
u.a. auch der aktuelle Sozialbericht für Hessen hin.  

Eltern erleben im täglichen Umgang, welche Bedeutung das Engagement und die Fachkompetenz der 
Erzieherinnen und Erzieher für unsere Kinder hat, und wie das Miteinander in der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft von verlässlichen Beziehungen zwischen den Einrichtungen und den dort 
arbeitenden Fachkräften, den Eltern und den Kindern lebt. Nicht zuletzt gehören dazu auch 
verlässliche, bedarfsgerechte Öffnungszeiten, die nicht durch Personalmangel kurzfristig reduziert 
oder aus ökonomischen Gründen eingeschränkt werden.  

Aus diesen Gründen ist die Personalausstattung in Kitas auch aus Elternsicht ein wesentliches 
Qualitätsmerkmal in der Kindesbetreuung. Gerade im Bereich der Personalpolitik sollten darum die 
Voraussetzungen geschaffen werden, dass landesweit und für alle Kinder gute und verlässliche 
Betreuungsstandards gelten und gesichert sind, die sich an den Bedürfnissen der Kinder und nicht 
an den verfügbaren Ressourcen, unabhängig von der kommunalen Haushaltslage, orientieren.  

Aktuelle Vergleichsdaten zeigen, dass innerhalb Hessens große Unterschiede in der Betreuungsqualität 
zwischen den Kommunen bestehen, und dass trotz der Erfolge in der U3-Betreuung der hessische 
Durchschnittswert in der kindbezogenen Betrachtung bereits jetzt schlechtere Bedingungen als andere 
westdeutsche Flächenländer aufweist. Angesichts wachsender Bedarfe und Erwartungen an 
Kinderbetreuungsangebote ist dies eine große Herausforderung, da verschiedene Trends und 
Bedingungen eher zu einer im Reduzierung des Personals in den täglichen Betreuungssituationen 
führen. So berichten Elternvertreter aus verschiedenen Kommunen in ihren Erfahrungen z.B. über 

- negative Auswirkungen des Fachkräftemangels - unbesetzte Stellen in den Einrichtungen 
- Anpassung von bisherigen Standards „nach unten“ durch verstärkte Orientierung an 

Mindeststandards bei bisher besseren Betreuungsbedingungen, häufig mit der kommunalen 
Finanzlage und haushaltsrechtlicher Vorgaben begründet (Anpassung an Mindeststandards als 
„Ergebnisverbesserungspotenzial“ des Hess. Rechnungshofes)  

- Ausfallzeiten und Betreuungsengpässe z.B. wegen Krankheit des Personals, die nicht 
kompensiert werden können.    

Darum ist aus Elternsicht wichtig, dass von Seiten des Landes die Bemühungen um eine Verbesserung 
der Personalsituation weiter verstärkt werden: mit Strategien gegen Fachkräftemangel ebenso wie 
mit gezielten Maßnahmen gegen die Absenkung von pädagogischen Standards in den Einrichtungen 
vor Ort. 
 
Qualität hängt ebenso von der konzeptionellen Umsetzung und der pädagogischen Qualifikation 
der Fachkräfte ab. Darum sind regelmäßige Fortbildungen, gerade auch für die Arbeit mit dem 
Bildungs- und Erziehungsplan, auch aus Elternsicht sinnvoll.  
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Finanzierungsmix und Kostenbeteiligung der Eltern: Zukunftsinvestitionen in gesellschaftlicher 
Verantwortung  
Der Ausbau und die Erweiterung der Angebote der Kindertagesbetreuung haben in den vergangenen 
Jahren zu erheblichen Steigerungen der Gesamtausgaben geführt, wobei den Kommunen in Hessen 
eine zentrale Funktion zukommt. Dies hat ermöglicht, dass mehr Kinder vom einem verbesserten 
Angebot profitieren konnten, auch wenn weiterhin Ausbaubedarfe vorhanden sind. Die Frage einer 
angemessenen Kostenbeteiligung der Eltern über Beiträge und Gebühren wird nicht nur unter 
Politikern, Experten und Fachkräften, sondern auch unter Eltern diskutiert.  

Beitragsfreiheit – nicht zulasten von Angebot und Qualität  

Die Abschaffung von Kostenbeiträgen der Eltern für die Angebote frühkindlicher Bildung, Betreuung 
und Erziehung gilt als ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Aufwertung und Gestaltung der 
Qualität öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung. Diese von Bildungsexperten vertretene 
Auffassung wird von vielen Eltern vom Grundsatz her befürwortet. Insbesondere begrüßen wir ein 
stärkeres finanzielles Engagement der Landesregierung im Bereich der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung. Hierbei stehen nicht nur die damit verbundenen jeweiligen individuellen finanziellen 
Entlastungen im Vordergrund, sondern auch bildungs- und sozialpolitische Erwägungen. Doch gerade 
unter Eltern werden mögliche negative Effekte mit Sorge betrachtet, die aus dem Wegfall von 
Elternbeiträgen resultieren können: 

Befürchtet werden vor allem Qualitätseinbußen und Einschränkungen im Angebot. Auch eine 
Kompensation der steigenden Kosten an anderen Stellen – etwa durch ergänzende Kostenbeiträge für 
zusätzliche Angebote, oder andere Kostenverlagerungen innerhalb der Elternschaft. Hier lassen sich in 
einzelnen Kommunen bereits erste Effekte beobachten.  

Prinzipiell kann ein landesweit geltender Verzicht auf die Kostenbeteiligung der Eltern in der 
Kindertagesbetreuung für Familien verschiedene positive Effekte bringen, die über die direkte 
finanzielle Entlastung im Einzelfall hinausgehen: Bessere Planbarkeit und weniger Unsicherheit können 
Entscheidungen in der Erwerbs- und Familienplanung erleichtern, hinzu kommen weitere positive 
Nebeneffekte, wie etwa die Reduzierung des familiären Verwaltungsaufwands sowie mehr 
Datenschutz in Bezug auf die Erwerbs- und Einkommenssituation. Insgesamt wird der Besuch einer 
Kindertageseinrichtung, ein prägendes Element der Kindheit, stärker von einkommensbezogenen 
Aspekten entkoppelt, etwa durch den Wegfall von stigmatisierenden, auf nachzuweisende 
„Bedürftigkeit“ ausgerichteten Regelungen.  

Die tatsächliche finanzielle Entlastung vieler Familien wirkt sich in Abhängigkeit von jeweils geltenden 
Gebührensätzen und individuellen Ansprüchen an Entlastung bzw. Kostenübernahme etwa durch den 
Jugendhilfeträger, Zuschüsse der Arbeitgeber, steuerliche Vorteile aus; als ungerecht empfundene 
wohnortabhängige Unterschiede können dadurch verringert werden (vgl. die Stellungnahme der AG 
KitaEltern Hessen/GEB Frankfurt, April 2016).   

Umsetzung: Auf die Gestaltung kommt es an!  

Während der Vorschlag zur Beitragsfreistellung der Fraktion der SPD stufenweise eine vollständige 
Gebührenfreiheit für die Altersgruppen 0-3 ohne Beschränkung des Betreuungsumfangs vorsieht, ist 
der Entwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/GRÜNE auf die Unterstützung von Kommunen 
bei der Ausweitung der Freistellung von Teilnahmebeiträgen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt mit einem Betreuungsumfang von bis zu 6 Stunden ausgerichtet.  
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Wie eine Abfrage und die Diskussion in unserem Netzwerk zeigte, wurde die Ankündigung einer 
Ausweitung der Beitragsfreiheit durch die Regierungskoalition im Sommer 2017 unter der 
Elternschaft allgemein positiv aufgenommen. Allerdings wurden gerade von Elternvertretern 
verschiedene Kritikpunkte und offene Fragen an diesem Gesetzesvorhaben benannt. Diese bezogen 
sich  

• Auf die Abgrenzung der Altersgruppe und des Stundenumfangs  
• sowie auf die Effekte der konkreten Umsetzung in den Kommunen.  

So sind zum einen der Verzicht auf Berücksichtigung der U3-Betreuung und Schulkinderbetreuung 
sowie die nur halbtägige Beitragsfreistellung Gegenstand der Kritik: Nur für einen Teil der Kita-Kinder 
ist der Kita-Besuch tatsächlich kostenfrei - von den rund 185.000 betreuten Nichtschulkindern im Alter 
zwischen 3 und 7 Jahren haben mit aktuell 104.500 Kindern über die Hälfte eine vertraglich vereinbarte 
Betreuungszeit von mehr als 35 Stunden/Woche. Hinzu kommen rd. 45.000 Kinder in der U3 -
Betreuung, sowie die rund 27.000 betreuten Schulkinder. 

Neben diesen grundsätzlichen Eingrenzungen werden die Effekte der konkreten Umsetzung in den 
Kommunen unter Eltern und Elternvertretern kritisch diskutiert.  Bereits jetzt bestehen deutliche 
Unterschiede zwischen den 426 Kommunen in ihrer Beitrags- und Angebotsgestaltung.  Gemäß der 
Fördersystematik des Landes zeigt sich ein großer Gestaltungspielraum der Kommunen, der weiterhin 
in der lokalen Gebührengestaltung und der Anwendung unterschiedlicher Bemessungskriterien zum 
Tragen kommt. Hier nehmen lokale sozial- und familienpolitische Zielsetzung ebenso Einfluss wie 
haushaltsrechtliche Vorgaben und die lokale Finanzsituation.  

Im Umgang mit der Neuregelung werden überall in Hessen bereits Vorbereitungen zu deren 
Umsetzung getroffen. Hier zeigt sich, dass auf kommunaler Seite bereits erste Anpassungen im 
Angebot und in der Neuaufteilung der Kostenstrukturen vorgenommen wurden, und entsprechende 
Satzungen bereits auf den Weg gebracht wurden. Dabei kritisieren Elternvertreter insbesondere:  

- die parallel zur Beitragsbefreiung stattfindende Erhöhung von Gebühren im U3-und 
Ganztagsbereich (auch zur Kompensation von Einnahmeausfällen aus bisherigen 
Elternbeiträgen/ Kostenverlagerungen innerhalb der Elternschaft),  

- Veränderungen an bestehenden Beitragsermäßigungen 
- Veränderungen in den Angeboten (Verringerung Randzeitenbetreuung, Veränderung von 

Modulen, usw.) 
- Unsicherheiten in Bezug auf die konkrete Auslegung des Gesetzentwurfs 

In der Praxis heißt dies, dass mit der Einführung einer teilweisen Beitragsfreistellung viele 
Gebührenprobleme (interkommunale Unterschiede, steigende und ungleiche finanzielle Belastungen, 
Diskussionen und Konflikte um Angemessenheit der Kostenbeteiligung von Eltern,  
Verwaltungsaufwand) nicht entschärft werden können. 
Verstärkend kommt hinzu, dass die kommunalen Haushalte durch die aktuellen Rahmenbedingungen 
erheblichen Belastungen ausgesetzt sind, so dass Anreize für ein „Drehen an der Gebührenschraube“, 

ein Absenken der Standards oder ein Verzicht auf notwendige Investitionen gerade in finanziell 
schlechter gestellten Kommunen gelegt werden. 
Befürchtet werden ebenso Abstriche im Bereich der Schulkinderbetreuung, etwa Horten oder 
hortähnlichen Angeboten, bei dem eine ausreichende und qualitativ hochwertige Betreuung für die 
betroffenen Eltern einen genauso hohen Stellenwert genießt, wie der Kita und U3-Bereich. Auch in 
diesem Bereich gibt es landesweit erhebliche Qualitäts- und Unterschiede im Umfang vom 
Betreuungsangebot und der Kostenbeteiligung von Eltern. 
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Hier sehen wir neben den Risiken ansteigender finanzieller Belastungen für Familien und 
Qualitätsverschlechterungen auch ein erhebliches Konfliktpotenzial und Unzufriedenheit innerhalb 
der Kommunen und bei einzelnen Eltern.  

Diesen sollte auf landespolitischer Ebene entgegengewirkt werden – im Interesse und zum Wohl der 
Kinder und Familien in Hessen. Denn: Hessen ist ein Familienland – und es ist die Aufgabe aller 
Beteiligten, dies ihren Möglichkeiten nach mit zu gestalten.   

LAG KitaEltern Hessen e.V.  

für den Vorstand: Brigitte Molter/Anne Liebholz 

Kathrin Kraft, Servicestelle KitaEltern Hessen 
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